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Versicherungsschutz jeder Art durch die 

ID2rfid12rungsanftalt drr 
öftrrreidlif dlen lßundesländer 
Versic:herungsaktiengesellsc:hafl 

WIEN I, RENNGASSE 1 

Fernruf U 25 5 20 

Die Anstalt bietet als einziges Institut den Gendarmerie
beamten die Möglichkeit der Prämienverrec:hnung im 
Wege des Gehaltsabzuges. 
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SCHWERTBERG (Oberösterreich) 
Auslieferungslager: Linz-Urfahr, Freistädterstraße 2 

Möbelkauf ist eine Vertrauenssache! Darum besuchen Sie meiue 
permanente Möbelausstellung. Sie finden dort Schlafzimmer, 

Küchen, Büfetts, Stahl- und Polstermöbel 

Auf der Drehbühne die neuesten Modelle 

Ve rsäumen Sie nic ht d1e se Ge l egenheit!· 

INHABER: GUSTAV KAPSREITER 

Jehii.ßdm9_ {1Jl/ll d-f/lfl ueL 8 lL 9 

ln d u�t rie unt ern;hm u ngen: 

Brauerei, Ziegelei und Straßenbau-Unternehmung in 
Schärding, Granit- und Schotterwerke in Bubing, 

Gopperding, Allerding, Wernstein u. Neuhaus am Inn 

STADTWERKE 
BRAUNAU AM INN 

Wir empfehlen uns bestens zur fachge
mäßen und promptesten Ausführung sämt
licher Haus-, Gewerbe-, LandV(irt
schafts- und Industrie-Installationen 

sowie Elektrohandel. 

BETRIEB UND VERKAUF: 

RATHAUS, RÜCKGEBÄUDE, I. STOCK 

Abteilung Straßenbau w i r f ü h, r e n a u s :
Straßenneubauten : Erd-

und Felsbewegung, Packlageausführung, Makadamisierung / 
Warmmischdecken, Einstreudecken, Tränkdecken, Teppich
belä'ge in Teer und Asphalt / Oberflächenbehandlun� mit 
Teer, Bitumen und Kaltasphalt / Granit- und Steinpflaster 
aus Großpflastersteinen und Kleinsteinen / Betonstraßen. 

Abteilung Granitwerke :(:Jen
1
q�:d�/i� j:� 

der Ausführung, Werksteine / Groß- und Kleinpflastersteine, 
Randsteine, Bordsteine, Leistensteine / Bruch- und Packlage
steine / Schotter, Splitt und Sand aus bestem Granitmaterial 
Mischgut rn Teer und Asphalt aus eigenen Heißmischanlagen. 

Abteilung Ziegelei W i r  li efern: Mauerziegel. 

ARTIKEL VII, VIII UND IX EGVG. 
· BGBI. Nr. 273 vom 21. Juli 1925

Vor Beginn der Erläuterungen der Artikel VII bis IX 
EGVG. soll kurz _erwähnt werden, da� zu allen wichtigen, 
tiefeinschneidenden und grundlegenden Gesetzen von der 
zuständigen Gesetzgebung Einführungsgesetze erlassen wer
den. So wurde auch im Jahre 1925 zu den für uns Gen
darmen so wichtigen Verwaltungsverfahrensgesetzen ein 
solches Einführungsgesetz erlassen, das mehrere Artikel be
inhaltet. Im folgenden sollen von diesem EGVG. einige der 
wichtigsten Vorschriften, die Artikel VII bis IX besprochen 

· werden. 

1. Artikel VII. 

Der Artikel VII EGVG. lautet: 
,,Verwaltungsübertretungen, insbesondere auch die Über

tretung ortspolizeilicher Vorschriften, werden, wenn hierfür 
keine besondere Strafe festgesetzt ist, mit Geld bis 400 S 

aoder Arrest bis 2 Wochen bestraft." 
W Nach der Verwaltungverfahrensgesetz-Novelle 1948 

(BGB!. Nr. 49 v. 4. Februar 1948) wurde die im obigen 
Artikel vorgesehene Geldstrafe auf 400 S erhöht. 

Der Art. VII beinhaltet also keinen strafbaren Tatbestand 
selbst, sondern hat nur eine stellvertretende (subsidiäre) 
Strafsanktion für den Fal-1, da�· in irgendeiner Verwaltungs
vorschrift eine bestimmte Handlung oder Unterlassung zwar 
als polizeilich für strafbar erklärt wurde, aber in dieser Vor
schrift keinerlei Bestimmung,en über das Strafausma� auf
scheinen. Letzteres ist im allgemeinen nur vereinzelt bei 
älteren verwaltungsrechtlichen Vorschriften der Fall. Daher 
kann dieser Artikel dann nicht als allgemeiner Grundsatz 
für Bestrafungen herangezogen werden, wenn in der be
treffenden Verwaltungsvorschrift ohnedi,es das Strafausma� 
festgesetzt ist. 

Zu einer mit Straftatbeständen v-ersehenen Rechtsvor
schrift (Gesetz, Pa�agraph usw.) sind daher 3 Elemente not
wendig, und zwar: 

1. Verbot (strafbare Handlung oder Unterlassung), 
2. Strafandrohung und 
3. Sönktion (Strafausma�)-
Ein Gemeinderat zum Beispiel erlä�t im Rahmen der 

Strc:�enpolizeivorschriften eine ortspolizeiliche Anordnung 
mit folgendem Verbot: ,,Das Radfahren auf diesem Gehweg 

aist verboten" und bringt mit dem gleichen Wortlaut eine 
l(l!!l!!IJ'Tafel an der Verbotsstelle an. 

Hier ist zwar das Radf.ahren auf diesem Gehweg ver
boten, aber der "Übertreter dieser Vorschrift könnte trotzdem 
nicht bestraft werden, weil dieses Verbot nicht unter Straf
drohung .�tand. Um die Nichteinhaltung der vorerwähnten 
Vorschrift auch bestrafen zu können, mü�le das Verbot min
destens wie folgt lauten: ,,Das Radfahren ist hier b e i 
S t r a f e verboten." Dies begründ.et auch der § 1, VStG.,
der eine Tathandlung nur dann unter Strafe stellt, wenn siei 
vor ihrer Begehung bereits mit Strafe bedroht war. 

II. Artikel VIII. 

Von besonderer Wichtigkeit für den Gendarmeriebeam
ten ist die Kenntnis dieser Rechtsvorschrift, weil die darin 
enthaltenen Straftatbestände von der Bevölkerung sehr oft 
gesetzt werden, wodurch die Verpflichtung zum häufigen 
Einschreiten besteht. 

Bis zum Erscheinen dieser Vorschrift wurden zum Teil 
die angeführten Tatbestände nach den §§ 11 und 12 de,r 
Vdg. vom 20. April 1854, RGBI. Nr. 96, bestraft. Die Be
stimmungen des Art. VIII gelten nur bis zur Erlassung eines 
ei-genen Polizeistrafrechtes. Hier spi·elt auch der Alkohol
genu� eine besondere Rolle, weil die Straftatbestände der 
Ruhestörung und des ungestümen Benehmens gegen obrig
keitliche Personen sehr häufig im alkoholisierten Zustand
begangen werden. 

Von Gend.-Revierinspektor KARL REDL 
Gendarmeriepostenkommando Spillern 

Der Art. VIII EGVG., Abs. 1, lit. a, lautet: 
,,Wer durch ein Verhalten, das Ärgernis zu erregen ge

eignet ist, die Ordnung an öffentlichen Orten stört, oder 
wer den öffentlichen Anstand verletzt oder ungebührlicher
weise störenden Lärm erregt." 

Dieser Absatz beinhaltet d r e i voneinander unabhän
gige Straftatbestände. 

1. Strafbar ist somit: 
a) ein Verhalten, das Ä r g e r n  i s zu erregen geeignet 

ist und 
b) eine durch ein solches Verhalten an ö f f  e n t-

1 i c h e n O r t e n hervorgerufene O r d n u n g s s t ö r u n g. 
War die hervorgerufene Ordnungsstörung nicht geeignet, 

öffentliches Ä•rgernis zu erregen oder war umgekehrt wohl 
ein ärgerniserregendes Verhalten, aber keine Ordnungs
störung vorhanden, so liegt in beiden Fällen kein strafbarer 
Tatbestand nach Art. Vill vor. Zur ErfüUung dieses Straf
tatbestandes ist, wie bereits erwähnt, die Eignung der 
Ärgerniserregung in Verbindung mit einer Ordnungsstörung 
notwendig. 

Ein Stra�enbenütze.r zum Beispiel gibt öffentlich irgend 
ein Verhalten, das zweifelsohne geeignet war, Ärgernis zu 
erregen, doch nehmen die übrigen Verkehrsteilnehmer 
davon keine Notiz und es kommt dadurch zu keiner Ord
nungsstörung. Vorerwähntes ärgerniserregendes Verhalten ist 
somit nicht strafbar, ,weil hierzu das Tatbestandsmerkmal der 
Ordnungsstörung fehlt. 

Oder: Nach einem unverschuldeten Verkehrsunfall 'wird 
der Verkehr bis zur Freimachung der Stra�e, also die Ord
nun9 an öffentlichen Orten, gestört. Hier liegt ebenfalrs 
kein strafbarer Tatbestand gegen den Kraftfahrzeuglenker 
nach Art. VIII vor, weil diese Störung der Ordnung an 
öffentlichen Orten nicht geeignet war, öffentliches Ärgernis 
zu erregen, zumal dieser Verkehrsunfall nur auf einen -un
glücklichen Zufall zurückzuführen ist. 

Als ö f f  e n t I i c h e r O r t ist jene Ortlichkeit anzu
sehen, die für jedermann zugänglich und unter bestimmten 
Voraussetzungen benützbar ist. Von einer Ordnungsstörung 
kann man sprechen, wenn durch das Verhalten des Stören
den eine Menschenansammlung veranla�t und dadurch die 
bestimmungsmä�ige Benützung solcher Orte z-eitweilig be
einträchtigt wurde. 

2. Einen Tatbestand nach Art. VIII, Abs. 1, lit. a, begeht
ferner, wer den ö f f e n t I i c h e n A n s t a n d verletzt. 
Zur Erfüllung dieses Straftatbestandes ist die Erregung eines 
öffentlichen Ärgernisses nicht notwendig. Ebenso kann die 
öffentliche Anstandsverletzung auch' an nicht öffentlichen 
Orten begangen, werden, sobald die Tathandlung von der 
Offentlichkeit aus beobachtet werden kann. Was als 
ö f f  e n t I i c h e r A n s t a n d anzusehen ist, ist in dieser 
Vorschrift nicht näher umschrieben. Eine strafbare Handlung
nach dieser Rechtsnorm wäre beispielsweise das Verrichten 
der Notdurft in der Offentlichkeit oder an einem Ori:, wo 
dies von der Offentlichkeit beobachtet werden kann, das 
Verweilen im nackten Zustand vor cler Offentlichkeit u. a. 

Das öffentliche Auftreten im nackten Zustand oder ein 
sonstiges unsittliches Verhalten würde nur dann einen straf
baren Tatbestand nach dieser Gesetzesstelle begründen, 
solange nicht ein strafbares Verhalten nach § 516, StG., 
vorliegt. Wegen Erfüllung dieses Straftatbestandes vgl. StG. 
von Dr. K i m m e 1.

3. Den dritten, im Art. VIII, Abs. 1, lit. a, ent�altenen
Tatbestand begeht, wer u n g e büh r I i c h e r w e i s e s t ö
r e n d e  n L ä r m erregt. Hier ist ebenso wie bei der An
standsverletzung die Erregung öffentlichen Ärgernisses n i c h t 
notwendig. Zur Erfüllung dieses Tatbestandes ist erforder
lich, da� die Lärmerregung ungebührlich ist und störend 
begangen wird, wenn auch der Tatort unter bestimmten 
Voraussetzungen kein öffentlicher ist. Es genügt, wenn der 
Lärm von anderen Personen wahrgenommen wird und wenn 
er ungebührlich ist, also störend empfunden wurde. 
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Beispielsweise ist .der strafbare Tatbestand gegeben, 
wenn jemand in einer Ortschaft auf pffentlicher Stra�e, 
namentlich zur Nachtzeit, ungebührlich lärmt und schreit, 
wenn jemand das Radiogerät nicht auf Z(mmerlautst�_rk� 
einstellt und der Wohnungsnachbar durch diese ungel;,uhr
liche Lärmerregung gestört wird u. dgl. 

Hingegen würde eine strafbare Handlung nicht vor-_ 
liegen, wenn zum Beispiel der Nachtwächter, wenn auch 
in störender Art, nach einem ausgebrochenen Brande Feuer
alarm schlägt, oder wenn jemand in e i n s a m  e r  Gegend 
lärmt und schreit. Im ersteren Falle war die öffentliche 
Lä•merregung zwar störend, aber gebührlich, und im letz- · 
teren Falle war di,eselbe zwar ungebührlich, aber infolge 
der Einsamkeit nicht störend. Diese störende und ungebühr
liche Lärmerregung wird auch, bei Tag begangen, strafbar, 
weil dieser Rechtssatz eine sogenannte nächtliche Ruhe
störung nicht kennt. Wohl wird in. der _ vorgeschri�_enen 
Nachtzeit eine Lärmerregung eher wie bei Tag als storend 
anzusehen sein. 

Art VIII, EGVG., lit. b: 
. Wer sich unaeachtet vorausgegangener Abmahnung 

geg�'nüber einem ;b_:i�keitlichen_ Organ (_§ 68, StG.), wäh: 
rend es in rechtsma1>1ger Ausubung seines Amtes oder 
Dienstes begriffen ist, ungestüm benimmt oder auf unge
stüme Weise weigert, einer Anordnung Folge zu leisten." 

Durch diesen Rechtssatz sollen die ,obrigkeitlichen Or
gane geschützt werden, die sie� in_ rechtsm�_1>iger Dienst� 
ausübung befinden und gegen die sie� der Tat_er entv.:eder 
ungestüm benimmt oder au'. ungestume Weise weigert, 
einer Anordnung Folge zu leisten. . Wer als obrigkeitliche Person anzusehen 1st und . deri 
gesetzlichen Schutz genie1>t, bestimmt der § 68, StG._ D1es�r 
Schutz wird jedoch obrigkeitlichen Personen bei Voll
trunkenheit derselben nicht zuerkannt. 

Ungestüm hei�t sich vorlaut, ungehörig, unanständig; 
ungebührlich, barsch' usw. benehmen, um dadurch die obrig
keitliche Person lächerlich zu machen, zum besten zu 
halten usw. 

Unaestüme Weigerung einer Anordnung Folge zu 
leisten �liegt vor, wenn zum Beispiel ein Fuhrwerkslenker, 
trotz vorausgegangener Abmahnung mi_t s-ein�m �ahrzeug 
auf der vorschriftswidrigen Fahrbahnseite weiterfahrt und 
das einschreitende obrigkeitliche Organ anschrei!: ,,Ich 
kann fahren wo ur,d wie ich will." 

Zur Erfüllung dieses Straftatbestandes ist notwendig, da� 
das obrigke'itliche Organ in rechtsmä�iger Ausübung des 
Amtes oder Dienstes begriffen ist und weiter:_s, da1> die Fort
setzung des ungestümen Benehmens od�r der ungestümen 
Weigerung, einer Anordnung Folge zu leisten, trotz voraus
gegangener Abmahnung durch das obrigkei�liche Org�n 
erfolgt ist. Die vorausgegangene Abmahnung 1st daher ein 
wesentliches Tatbestandsmerkmal; sie soll den Täter zu 
einem würdevol'len und anständigen Benehmen veranlassen. 

Wenn aber durch eine solche Tathandlung ein obrigkeit
liches Organ beleidigt wird, so li,egt der Tat?estand n�ch 
§ 312, StG., vor. Zu diesem Straftatbestand 1st aber eine 
vorausgegangene Abmahnung �icht erfor1er_lich. Ob _Art. VIII, 
EGVG., oder § 312, StG., vorliegt, mu1> in Jedem einzelnen 
Fatle .f�stgestellt werden.

Art. VIII, lit. c: 
Wer sich in einen die Zurechnungsfähigkeit aus

schli�1>enden Rauschzustand v,ersetzt und in diesem Zu-
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Achtung 
Abonnenten! 

Wir bitten Sie, mit beiliegendem Erlag
schein die Abonnementgebühren für 
1950 einzubezahlen. 
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stande eine Tat begeht, die den Tatbestand einer Verwal
tungsübertretung bildet." 

Hier tritt gegenüber dem allgemeinen Strafgesetz eine 
andere Rechtsauffassung in Erscheinung, weil nach dem 
Verwaltungsrecht jeder im Zustande der V o 1 1 t r u n k e n
h e i t begangene Straftatbestand grund2ätzlich auch 1?e
straft wird, was nach dem StG. nicht der Fall ist, da eine 
im Zustande der vollen Berauschung begangene strafbare 
Handlung grundsätzlich nach § 2, StG., einen Strafaus
schlie1>ungsgrund bildet. 

Der § 3 des Verwaltungsstrafgesetzes schlie1>t zwar die 
Strafe bei Vol-ltrunkenheit, wenn der Täter in diesem Zu� stande das Unerlaubte seiner Tat nicht einsehen oder dieser Einsicht gemä1> handeln konnte, auch aus, doch tritt dafürBestrafung nach Art. VIII, EGVG., ein. In diesem Fallesoll der Täter nicht wegen der begangenen Tat, sondern w_�gen. des _ Versc�uldens, das darin besteht, da1> sich der Taler in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschl-ie1>enden Rausch�ustand versetzt hat, bestraft„ werd_en. Mangels einer gesetzlichen Handhabe konnte fruher in vielen solchen Fäl'len bei Volltrunkenheit . eine Bestrafung des Täters nicht e:fol_gen, da�er wurde die best?ndene Lücke durch clie ·Einfuhrung dieses Gesetzes beseitigt. 

Beispielsweise wird eine strafbare Handlung d" Zustande der Volltrunkenheit gegen irgend ein' V��w�r tu_r.gsge_selz (Gew.Ordg., StPolO., KFVdg. usw.) begangen wird, nicht nach diesem Gesetze, sondern nach A t Vill EGVG., lit. c, bestraft. r · , 

Art. VIII, lit. d: 
,,Wer in Angelegenheiten, 

rufsmä1>igen Parteienvertretung 
für den Gebrauch usw . . .. " 

in, denen er nicht zur be-• befugt ist, gewerbsmä�ig 
Strafbar sind somit nur Personen, die 

tretung usw. unbefugt und gewerbsmä�ig 
nannte Winkelschreiberei.) 

die Parteienverausüben. (Soge-

G e  w e � b s m ä � i g � e i t . liegt vor, wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, �1e wiederholt ':"orgenommen Wir,d und .au�erdem auf Gewinn berechnet _ ist. Es würde zurn 
Beispiel eine strafbare Han?lung nach dieser Gesetzesstelle 
n i c h t vorliegen, wenn e1�e '.erson_ z"':'ar ohne Berechti
gung, aber nur '.'us G e  f a 1 ! 1 g k e_1 t Jemanden ein An
�uchen zur Einbringung an die Behorde verfa�t, weil di 
Merkmale der Gewerbsmä1>igkeit fehlen. ,e 

Als Partei ist eine Person anzusehen, die zu einer Ver
waltungsbehörde oder zu einem Gericht als Ankläger Angeklagter, Beteiligter usw. irgendwie in einer Beziehung steht. 

Befugt zur P�:teien".'ertr�t�ng si�d die Rechtsanwälte Notare, Patentanwalte, .. die Z1viltechntker �owie die öffent� liehen Agenten zur Fuhrung von Geschaftskanzleien Und Auskunftsbüros. 

Art. VIII, lit. e: 
Betrifft die Tierquälerei, und ist derzeit noch ,au� Kraft. Vgl. Osterreichisches Verwaltungsstrafrecht von D

er
. K i m m e 1. Hierfür gelten die Vorschriften der Vdg. v,0-� � 15. Februar 1855, RBGI. Nr. 31. 

Die Tathandlungen nach diesem Artikel begründen Ve _waltungs�_bertretungen und . werden von der Bezirksverwaltungsbehorde mit Geld bis 200 S oder Arr,est bis zweiWochen bestraft. 
Nach der Verwaltungsve.rfahrensgesetz-Novelle 1948 (BGB. Nr. 49, vom 4. Februar 1948) wurde die vorerwähnt Geldstrafe auf 400 S erhöht. e 

111. Artikel IX.

Art. IX, EGVG., lautet: 
Wer vorsätzlich vor einer Verwa'ltungsbehörde al 

Zeu�� oder Sachverständ_iger falsch aussagt, macht sich einer Uberlrelung schuldig . und "".1rd vom Gericht mit strengem Arrest von einem bis zu sechs Monaten bestraft." 
Wer als V e r w a I t u  n g � b e h  ö r � e anzus_ehen ist, bestimmt der Art. II, EGVG. Diese Bestimmung bildet eineErgänwng des allge�einen „ Strafgesetz,es, weil_ die Tathandlung fline G e  r I c h t s u b e r t r e t  u n g bildet, und 

füllt eine Lücke im früheren„ Verwaltungsverfahren aus. Die Tathandlung besteht im vorsatzl1chen falschen Aussagen vo einer Verwaltungsbehörde seit�17s eines Zeugen oder Sach:verständigen, nie aber von einem Beschuldigten. 

Zum Gedenken 

Am 4. Dezember 1934 ist Oberst ' a. D. Regi•erungsrat 
Georg B i I g e r  i während eines Skikurses am Patscherkofel 
beim Vorfahr-en einer Übung plötzl-ich gestorben. Mitten aus 
seiner alpinistischen Tätigke•it heraus und inmitten seiner 
über alles geliebten Berge hat ihn ein jäher Tod ereilt. 

Oberst a. D. Georg Bilgeri 

Oberst B i ,J. g ,e r i war weit über ,die Grenzen des 
eigenen Landes hi-naus bekannt. Als Atpi1nist geno� se,in 
Name W,ellruf. Seine Skilauftechnik war zu ihrer Zeit einzig
artig, seine S'k<ibindung lange Z.eil hi·ndurch unübertroffen 
und weitverbreitet. 

Seine Verd+enste als alpiner Fachmann um die Aus
bildung der Gebirgstruppen der ehemaligen österreichisch
ungarischen Armee sind so 'bekannt, da� sie keiner weiteren. 
Erwähnung bedürfen. 

Aber auch nach dem •ersten Weltkrieg bli1eb Oberst 
B i I g e r i nicht untätig und trug zur Ertüchtigung des Volkes 
durch Verbreitung _9es Skisportes und insbesondere der 
Winteral,pinistik wesentlich bei. Selbst im Auslande war er 
als Skipionier mit viel Erfolg tätig, gewann viele persön
liche Freunde und brachte zahlrei•che ausländische Winter
sportller nach Osterreich, denen er die Schönhei.t der heimi
schen Bergwelt -erschlo�. 

Oberst Georg B i I g e r i war auch der Wegbere,iter der 
a11pinen und hochalpinen Ausb-ildung der österreichischen 

Von Gend.-Oberstleulnanl FRIEDRICH HANL 

Landesgendarmeriekommandant für Vorarlberg 

Bundesgendarmerie nach dem ersten Welfkrieg. 1925 wurde 
ihm vom dama!i,gen Bundeskanzleramt diese ehrenvdle Auf
gabe übertragen. In zahllosen alpinen und hochalpine_!l 
Kursen, die er zur Erweiterung der alpinen Gebietskenntnisse 
in allen Tei'len der österreichischen Alpen abhielt, bildete 
er vorerst eine stattlkhe Anzahl von Gendarmeriebeamten 
zu Lehrern und Hil<fslehrern im alpinen Skilauf und in der 
Alipini'stik heran. Manche von diesen betätigten sich dann 
auch au�erhalb der 'Gendarmerie entweder als Berufs
skilehrer oder während iihrer Urlaube als freiwilli-ge Ski� 
lehrer und hielten an vielen W,intersporlplätzen Osterreichs 
sogenannte „Bi�eri-Skikurse" ab, die starken Zulauf hatten 
und sich grö1>te, Beliebtheit erfreuten. 

Da·� die Gendarmeri•e in wenigen Jahren dann bereits 
in, ,cJ:er Lage war, ihre Aufgaben im Gelbirge l.l'nd Hoch
gebirge jederzeit zum Wohle der Allgemeinheit erfüllen 
zu können, ist das einmal1i1ge Verdienst B i I g e r i s. 

Bei Erstel-lung der selbst heute noch in seinen wesent-
1.ichen Teilen gültigen „Alpinvorschr,ift für die österreichische 
Bundesgendarmerie" war Oberst B i I g e r  i gleichfalls ma�
gebJ.ich beteiligt. 

Heute, am 15. Jahrestage seines Todes se.i dieses g�o-�en 
österrei-chischen Skipioniers und A1lpini·sten gedacht, der _si•ch
auch als Mensch und Kamerad gröf,ter allseiti1ger Wert
schätzung erfreuen durfte. 

STRICKER. _IZAGO 
Landeslielerungsgenossenschalt des Stricker-, 

Wirker- und Weberhandwerks für Wien und 

Niederösterreich e. G. m. b. H. 

W I E N I, . B A U E R N M A R K T 2 4 
(Ecke Fleischmark!) 

Telephon U 28 2 31 und U 28 2 42 

erzeugt als 

QUALITÄTSWARE 
alle Arten von 

Westen, Pullover, Kleider, Strümpfe, Socken, 

Stutzen, Handschuhe, Unterwäsche, Trainings

anzüge 
für Damen, Herren und Kinder 

Jerseys, Stolle, Loden, Tücher, Shawls, Frottier

waren sowie 

HERVORRAGEND SCHÖNE HANDARBEITEN 
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ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
ABDRUCK M I T  BEWILLIGUNG DER VERWALTUNG DER l:JSTERREICHIS.CHEN JUR,IST ENZEITUNG - NAC HDRUCK VER BOTEN 

Wirkliche gewaltsame Handanlegung im Sinne dces § 81 StG. 
setzt nicht nur einen tätlichen Angriff gegen das Amts
organ v,oraus. Konkurrenz mit dem Verbrechen nach 
§ 93 StG. 
Nach den Feststellungen des Erstgerichtes versah der 

Sicherheitswac'hebeamte A -am 2. Dezember 1947 bei, dem 
Schlagbaum in X ,den Di,enst. Nach dem von seiner Dienst
stel.le erteilten Auftrag hatte er di,e nach Wden fahrenden 
Fahrzeuge auf bewirtschaftete Lebensmittel zu kontroll·i,erer. 
und unter anderem auch in dem Posfkraftwagen Sti-chproben 
vorzunehmen. Um 19 Uhr 30 wollte der Ange'klagte· B 
mit dem v•on •ihm gelenkten Postkraftwagen die bezeichnete 
Kontrollstelle in der Ri,chtung nach Wien passieren. Der 
von dem Angeklagten gelenkte Wagen war ein umgebauter 
Lastkraftwagen, bei dem der Führersitz von dem Fahrgast
raum getrennt war. Die Eingangstür zum Fahrgastraum be
fand sich -i,n der rückwärti-gen Wand des Wagens. Der 
Sicherhei-tswachebeamte A hielt ,den Postkraftwagen zum 
Zwec'ke der Vornahme der Kontrol-le an. Der Angeklagte 
weigerte sich zunächst, die Kontrol-le vornehmen zu lassen 
unter Berufung auf den Dienstauftrag vom 7. November 1947, 
mit dem den Postbediensteten bekanntgegeben war, dalJ 
Postpakete, ordnungsmä�ig aufgegebenes Passagi,ergepäck, 
dlie Poststücke und K·leingüter im P.ostkraftwagenverkehr 
nur vor der Aufgabe ,oder nach der Ausgabe kontrollie_rt 
werden 'können. B wurde von A darüber belehrt, da� er die 
Kontrolle doch vorzunehmen !habe. A lie� ei,nen Teil der 
Fahrgäste aussteigen, um Platz für dii-e Kontrolle z� ge
winnen. Als er •im vorderen Tei,J de-s Wagens damit be
schäftigt war, bemerkte er, da� die ausgesti-egenen Pas�a
giere w,ieder in den Wagen einst-iegen. Der Angeklagte rief 
nun in den Wagen hinein: ,,Sie müssen bis zum. Schwarz_en: 
bergplatz mitfahren. Dort 'können Sie kontroll1eren, nicht 
hier", schlug di,e Türe des Wagens von au�en zu, beQab 
si-ch zum Lenkersi,tz und fuhr mit dem Wagen weg. A eilte 
sofort zur Türe des Wagens, die er trotz wiederholter Ver
suche nicht zu öffnen vermochte, so da1� er unter ?em 
Spotte der Reisenden bi•s zu der •nächsten Haltestelle in Y 
mitfahren mu�te. 

Nach Ansicht des Erstgeri,chtes hat der Angekla�te
gegen den Sicherheitswachebeamten A dadurch,. da� e� ihn 
gegen seinen W,i,llen vom Stadtrand, wo A sernen D1e_nst 
zu versehen hatte, ,durch Betätigung der Antriebsmaschine 
des Fahrzeuges entführte, gewaltsame Handanlegung an
gewendet, um die D-ienstesvollz-i,ehung des A, bestehend 
in der Durchsuchung des Posfkraftwage-ns ar:i Stadtrande. 
in X zu vere!i,teln. Der Angeklagte konnte sich auch au'f 
Grund des Dienstauftrages vom 7. Nov�mber _ 1947. zu 
seinem gewaltsamen Vorgehen gegen den S,1,c�erhe-!tsw�che-. 
beamten A nicht für ber,echti-gt lhalten und nicht in e11nem 
Irrtum über diese se·i,ne Berechtigung se-in, da der D•ienst-. 
auftrag sich nur auf di,e Kontrolle von Postpa1kE;te�.' aufg_e-. 
gebenen Reisegepäckes, Poststücken und K'-E::rngutern 1:r, 
Posfkraftwagenverkehr, nicht auf d_as Handgepack und d!e 
Kleider der Passagiere des Postkraftwagens bez,og. D,1e, 
Handlungen des Angeklagten trugen daher, wie d�-s Urteil 
ausspricht, di,e Me�kmale des Verbrechens nach dem 
§ 81 StG. an si•ch. 

Da der Angeiklagte B den Sicherhei1�wachebeamten 
dur,ch sein Vorgehen auch gezwungen hat, 1,n dem Waf)en 
mitzufahren und er ,ihn dadurch an dem Gebrauche serner 
persönl.iche� Freiheit gehindert hat, laQ in seinem Vorgehen 
nach der Ansicht des Erstgeric'htes auch der Tatbestand des 
Verbrechens nach dem § 93 StG. vor, wobei, dem Umstande, 
ob die Türe des Posfkraftwagens, wie der Angeklagte be

_hauptete, von innen geöffnet werden konnte, keine Be
deutung zukam, weil dem A nach der Abfahrt des Wagens 
ein Abspr,ingen aus dem fahrenden Kraftwagen nkht mög
lich gewesen wäre, selbst wenn di•e Türe des Kraftwagens 
von innen geöffnet werden konnte. 

Lediglich der von der Beschwerde aufgeworfenen Rechts
frage, ob die Tat des Angeklagten nur den Tatbestand nach 
§ 81 StG. oder auch noch den nach § 93 StG. erfüil,le,
kommt Bedeutung zu. 

6 

Der Nichtig'keitsgrund des § 281, Z. 9 a StPO., soll, wie 
die Beschwerde des Angeiklagten gellend macht, darin ge
legen sein, da� das Merkmal der „wirkli,ch gewaltsamen. 
Handanl.egung" nach den Feststellungen de-s Erstgerichtes 
nicht gegeben sei. Das Schl,i·e�en der Türe des Postkraft
wagens von au�en bilde, da die Türe des Kraftwagens von.
innen geöffnet werden konnte, keine mit Aufbietung von 
körperlicher Kraft dem Sicherheitswachebeamten entgegen
gesetzte gewaltsame Widerstandshandlung. Das Erstgericht 
habe daher die Handlungen des Angelklagten rechlsirriger
weise der Bestimmung cfes § 81 StG. unterstel.11. 
Zurückhalten v-0n Geld der Lebensgefährtin nach Aufhebung 

der Lebensgemeinschaft ist Veruntreuung. 
Des Verbrechens der · Veruntreuung macht sich der

jenige schuldig, d_er anvertrautes Gut vorenthält oder sich 
zueignet. Das angefochtene Urtei I hat festgest-ellt, ,da� der 
Angeklagte, als er sich nach ,e-iinem Streit von seiner 
Lebensgefährtin A am 28. Juni 1948 trennte, den Geld 
betrag von S 2100 bei si,ch haHe, da� er das Geld aucV 
i.n der Folge weiter behalten hat und sch,Ji,e�li,oh, da�' er~ 
es nicht verloren hat und da� es ilhm auch ni•cht gestohlen 
wurqe. 

Daher ist zunächst d:i-e Frage zu erörtern, ob dieser 
Betrag nach der erwähnten Gesetzesbestimmung dem An
geklagten „anvertraut" war. Die Feststellungen des Ers\1-
ge�i-chtes ge_hen dahin, da� die Le_be-nsgefährt•i·n des Ange-
kl,agten, A, aus der Verw_ertung ihres f:J•ausantejIles einen 
ß'etrag von S 5000.- erl.osl hat und diesen Betrag dem 
Angeklagten ausgehändigt hat, mi� der �-rmächtigung, daraus 
für sie und ·ihre 4 Kinder und auch. fur d�n Ange'klagten 
selbst den lebensunlerhalt _zu bestreiten, due von ihr ver
pfändeten Fahrnisse __ auszulose�. und andere Schulden zu 
zahl,en. Diesen Auftragen gema� hat der Angeklagte ge� 
handel,t, und der vo_m G_esan:tbe'.rage v,o.n S 5000.- übrig
gebl-iebene Betrag . 1st. di1'E: hier _ 1n Rede stehende SJUmme 
von S 2100.-. Hins•1,cht_lu-ch_ dieses Betrages war letzten 
Endes von der A beabs1cht1gt,_ da� 1 der -:\ngekl·agte damit 
einen Wagen anschaffe und ein Lo;<al m11ete. Wagen und 
Ldkai s-ollten dem Angeklagten insofern dienen, als er hie
dur,ch instand gesetzt werde, seine Berechti-gung zum Wan
derhandel, erfolgreich auszuüben. Es 'kann daher aus den 
Feststellungen hinreli1chend entnommen werden, dafy eiin . 
derartige Verwendung di.ese•s Betrages im Interesse nich� 
nur des Angeklagten, sondern auch seiner Lebensgefährtin A 
somit im gemeinsamen lnt-eres�e b�ider gestanden ist. Ma• es auch von der Geldgeberin nicht ausdrücklich gesa[f'/ worden s�_in, so war es,. wie die Dinge l_agen, geradezu 
selbstverstandlich, da� die zuletzt besprochene Verwendung des Geldbetrages von S 2100.- unter der Voraus
setzung stattzufinden hatte, da� die Lebensgemeinschaft zwischen dem Angeklagten und der A aufrecht bleibt. 

Da sich jedoch der �nge'klagte enlsdhlossen hatte, von 
der A fortzugehen, und 1n der Fol,ge überhaupt niicht mehr 
zu ihr zurückkam, so war er verpfüchtet, den in seiner Ver
wahrung ,befindl,ichen und somit ihm anvertrauten Geld
betrag der A zurückzustel-len. Im Augenblicke der vom An
gekl·agten vollz.ogenen Aufhebung der Lebensgemeinschaft 
war :dieser Betrag für den Angeiklagten fremdes Geld. 
Wenn •er nun dieses ,ihm anvertraute fremde Geld nicht 
zurüc'kgestel-lt, sondern, wie das Urteil des Erstgeri1chtes 
festgestel:lt hat, bis auf e1i,nen geringfügigen Betrag von 
zirka S 25.- verbraucht hat, so hat der Angeklagte diesen 
Betrag der A vorenthalten und sich zugeeignet. Das Erst
gericht hat der Darsfel,lung dieser rechtlichen Erwägungen 
nicht zul·etzt deshalb wenig Raum gegeben, weil es sich1 

im wesentlkhen mit der Frage der Glaubwürdigkeit der 
Verantwortung des Angeklagten in der Ri,chtung befaf}i hat, 
ob er das Geld verloren hat oder es ihm gestohlen WU(de. 
Jedenfalls aber gelangte auch das Erstgericht dann zu einer 
richtigen rechtlichen Beurteilung, als es diie Verantwortung 
des Angeklagten als unglaubwürdig ablehnte und aussprach, 
da� 'der Angeklagte daher fremdes Geld veruntreut hat 
(OGH., 18. Jänner 1949, 1 Os 856/48; LG. Wien, 1 E Vr 9213/48). 

BezatJkomrp.a(J unJ �ökenmesset 
IM DIENSTE DER GENDARMERIE 

Von Gend,-Oberstleulnanl WILHELM WINKLER, Stellvertreter des Landesgendarmeriek-ommandanten für Kärnten 

Allg.!meines: 

In der hochalpinen Ausbildung der Gendarmerie spiel� 
der Bezardkompa� eine hervorragende Rol.le. Kompa� und 
An�roi:lbarcme'.er mit Höhen_s�aJ·a zählen zu den wichtigsten
One':t1er�ngsm1ttel:n des Alpinisten. Das Barometer aber gibt
den rounsten auch wichtige Fingerzeige für die Wetter
aussichten. Mit einer guten Karte, dem Bezardkompa� und 
dem Hohenmesser können bei Tag .!.Jnd Nacht, bei Wetter
und Sturm, auf dem Gletscher ,und im schwierigsten Ge-' 
lände alle Orie-ntierungsaufgaben gelöst werden. Yon ei,ner,
rascher, und rechtz,eitigen Orientierung hängt oft di,e Ge-. 
sundheit, ja das eigene Leben und _das_ Leben von Kame-· 
raden oder Mitmenschen ab. Selbst erfahrene und gewiegte 
Alpinisten oder Bergführer verirren sich in Ihrem Haus
gelände im Nebel und Sturm. Bei si-chtigem Wetter voll
kommen klare Routen erscheinen im Schneesturm absolut'
fremd. Der den Menschen von Natur aus gegebene Orien
tierungssinn versagt. Man steht in einem Hexenkessel· der 

A Elemente, aus dem es ohne Kompa� und Höhenmesser 
- kein Entrinnen gibt. Die Berge verlangen ihre Opfer und: 

für die Schwachen und Hil.flosen gibt es keine Rettung, -es.
sei denn, fremde Hilfe! 

Nicht nur bergunerfahrene Menschen gehen zugrunde,
da ihnen der Körper den Dienst versagt und sie vollkom
men erschöpft einschlafen und erfrieren, sondern auch 
erfahrene Bergführer "und Touristen verl.ieren di,e Orienti•e
rung, kommen daher in schwieriges Gelände, stürzen
irgendwo ab oder in Gletscherspalten oder gehen im Kreise, 
bis sie vor Ermattung einschlafen und so den Bergtod fin
den. Es 'kommt s,ogar vor, da� Touristen mehrere Stunden 

·eine Schutzhütte umkreisen und sie doch nicht finden, um 
schl.ie�lich nahe derselben zu sterben. Wenn einem Alpi
nisten schon die eigenen Hausberge gefährl.ich werden. 
'können, um so gefährlicher sind dann die Berge oder 
Gletscher weniger bekannter oder gar fremder Gebiete. 

Wer die Orientierung beherrscht, ist jeder:z:eit Herr über 
eine gro�e alpine Gefahr. Ein richtig·er Alpinist wei� auf
einer Tour immer, wo ·er si-ch befindet; -er kann seinen
Standpunkt in der Natur sofort mit der Karte vergleichen, 
Karte und Kursskizze, Kompa� und Höhenmesser sind immer 
bereit zum Einsatz. Wer seinen Standpunkt im Gelände und 
auf der Kursski-zze. Wer seinen Standpunkt im Gel·ände und 
Orientierung verloren. Ein ungleicher Kampf mit den Ele
menten beginnt. Wird der Tourist mit seiner körperlkhen 

A Leistungsfähigkeit siegen oder elendiglich das Leben ver-1 
� lieren ! Die Zeit entscheidet das Rennen um Leben und Tod !1 

Bei !klarem und sichtigem Wetter mag es ein.fach sein, 
den Weg oder die Route zu finden oder überhaupt nicht 
zu verlieren. ·wehe aber -den Touristen, die in einem 
kochenden und brodelnden Hexenkessel der Natur sitzenJ 
oder denen ein tosender Schneesturm um den Körpe·I'
braust! Nun beginnt die Kunst des Si,chzurechtfindens; wer 

Ycliärclinger 
E R S T E Z E N T R A L · T E E B U T T � R . V E R K A U F S
G E N O S  S E N SC H A F T I N SC H Ä R D I N G, R. G. M. B. H. 

-{Jt1-ii-ß_te und ältwe 
MILCHWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGERVEREINIGUNG l:JSTERREICHS 

es bei gutem Wetter nicht lernt, wird es im Falle der Not 
nicht beherrschen. 
. Aber die Bezardbussole ist nicht nur ein vorz·ügliches 

instrument für den Alpinisten oder Berggeher, sie ist vor
allem eines der besten Hilfsmittel für den Exekutivgendarmen 
bei der Lösung von mannigfachen Aufgaben im Genda·rme
riedien_ste. Viele Worte, ja eine umständlkhe und kompli
zierte Beschreibunq 'können eine einfache, manchmal. mit 
ein paar Strichen hingese-tzte Skizze nicht ersetzen. Viel
fach sind die Fä.lle im Exekutivdienst, in denen der Gen
darm zur Aufnahme einer 'Skizze greift. Sei es ei-ne Plan
skizze bei einem Mord ,oder Brand, sei es eine Gelände
oder Kursskiz:z:e für eine übersieht oder sei es eine Skizze 
bei einem Verkehrsunfal.l, eine gute Zei·chnong schafft in 
den meisten Fällen Klarheit über wichtige und wisseRswerte 
Punkte für den Ri·chter und Staatsanwal.t. 

Wer mit der Handhabung der Bussole vertraut ist, löst 
spielend leicht alle Geländeaufgaben, er kann rasch, richtig 
und genau neue Objekte oder Kommunikationen in die 
Karte einzeichnen, er lernt mit der Bussole allein das Ge
lände kennen, sie ist sein bester Führer und Berater, mit 
ein paar sicheren Griffen im Gelände hat er das Fundament
für ein geographisch richtiges Bild gelegt. 

Die Bezardbussole soll daher der stete Begleiter aller
Gendarmeriebeamten sein; sr.e erleichtert in v-i;elen Fällen 
den Dienst und s-chafft vor allem Sicherheit bei den Tat
bestandsaufnahmen. 

Mögen diese ei.nleitenden Zeil,en ihren Zweck erfüllen 
und allen Gendarmen eine Anregung für di,e Verwendung 
und pra'ktische Handhabung der Bezardbussole im Gendar-
meriedienste sein. (Fortsetzungen folgen.) 

SCHÄRDING AM INN 

Schotter 

Bausteine 

Pflastersteine 

Steinmetzarbeiten 

TEL.: DIREKTION 12 u. 16; BETRIEB: 27 
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f_ine aufschlußreiche Banknotenbündelung 11

Von Dr. WALTER HEPNER, Graz 

Vielfältig sind bekanntlich die Spuren, die dem Krimi� 
nal,isten Aufschlu� über strafbare Handlungen geben könne� 
und immer wieder gibt es Neuartiges, das erst als eine 
soJ.che Spur -erkannt werden mu�. um es dann entsprechend 
auswerten zu können. Fol�ender, auch in der Praxis unsere� 
Institutes nicht alltägliche Fall, wurde kürzlich zur ßegut 
achtung vorgelegt. 

Bei der Übernahme von Banknotenbündeln 2) seitem 
einer Bank durch die Nationalbank hat es sich herausgestelltI 

da� ein sol1ches Bündel an Stelle der übliichen und vor-. 
geschriebenen 10 Streiföandpäckchen zu je 100 Stück 50-S
Noten nur 9 sol'Cher Päckchen enthielt. Unter Vorlage dieses 
fraglichen Bündels und eines unversehrten Vergleichsbündels 
(mit 1 O Päckchen zu je 100 Stück 50-S-Noten) war di.e Frage 
zur Beantwortung gest,ellt, ob auf dem kleineren Bündel 
Spuren zu finden si•nd, di,e den Schlu� zulassen, da� aus 
diesem Bündel ,ei,n Streiwhandpädkchen zu je 100 Stück 
50-S-Noten entnommen wurde oder ob bereits bei der 
Auslief.erung durch die Nationalbank ein Bündel mit nur 
9 Päckchen vorgelegen ist. 

Wir standen dieser Fragestellung bezüglich Aussicht 
auf einen Erfol,g vorerst ziemli•ch skeptisch g�genüber. 
Ban!knotendiebstähl,e sind gar nicht so selten, zu 1'hrer Auf
klärung werden jedoch meist andere Meth�?e� angewandt 
(Sicherung von Fingerspuren auf den Behaltrnssen, Fang
stoffe Nummernf.eststellung u. a., je nach Lage des Falles), 
die ir:, gegenständli,che� Falle von vornherein ausz_usch!ie�en 
waren. Der von den Oberbringern gegebene Hinweis auf 
Fingerspuren war unverwertbar, da Frngerspure_n auf Papier 
einersei-ts an sich nur sehr selten auszuwerten sind, anderer
seits d i·e Banknotenündel inzwischen schon durch viele 
Hände gegangen waren. . 

Eine spärl,iche Hoffnung, wenigstens zu irgend einem 
Ergebnis - wenn auch keiineswegs zu ei·nem sicheren 
zu gelangen, beschränkte sich auf die Mögli·chkeit,. da.f5 
sich an .der Umschnürung vi1ellei,cht noch Knickstellen fin�en 
würden (e� handel,te sich um Papi,ersp9gat), die auf ,eine 
frühere Bündelung (von 10 Päckchen} schlie�•en lassen, 
doch war auch diesbezüglk'h anzunehmen, da� sich solc�e 
Knic'kstellen - wenn si•e vorhanden waren - durch die 
etwaige spätere Lagerung der Schnur i1nfol.ge der Spannung 
wieder ausgeglichen haben. (Dies war, wie sich später 
ergab, auch der Fal,I, diese Untersuchung somi� erfolglos.) 

Unter anderen Voraussetzungen wäre al,lenfalls auch 
eine Untersuchung des bei der Bündelung verwendeten 
Knotens in Frage gekommen, da das fragl,iche Bündel anders 

1) Dieser Beitrag wurde in „Revue de Criminologie et 
de Polioe Technique", Genf, Jg. 1949, Band III, S. 213-217, 
in französischer Sprache v-eröffentliicht. 

�) Um Begriffsverwirrungen von v,ornherein zu vermei
den, sei schon an di,eser Stel,le darauf hingewiesen, da� im 
folgenden die dur,ch je ein Streifband zusammengehaltenen 
100 Stück 50-S-Noten als „Banknotenpäckchen", die durch 
Umschnürung zusammengehal,tenen Streifbandpäckchen als 
,,Bündel•" bezei-chnet werden. 

Abb. 1. Vcrkleiae,to Wicdorgobo des fraglichen und des Vergleichsbanknolonbündcls 
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geknotet war als das Vergleichsbündel. Da es sich aber im 
vorliegenden Falle und vor allem bei der gegebenen Frag�
slellung in erster Linie nicht um den Täler, sondern um die 
Frage handelte, ob überhaupt eine Entnahme eines Päck
chen� stattgefunden hatte, war mit einer Knotenuntersuchung 
hie; nicht weiterzukommen'. Im übrigen stand ohnedies fest, 

C 

A 

G 

1 

. F _J 
Abb.!2. Das fragliche Banknotenbündel in verkleinerter Wiedergabe 

da� die Verknotung des fragli-chen Bündels nicht von der 
Beschaff.enheit war, wie der mit der Bündelung befa�te 
Beamte der Nationalbank die - vorgeschriebene - Knotung 
machte. 

Eine Gegenüberstel,lung des fraglichen und des Ver
gleichsbündels -ergab, da� die ohnehin schon bekannte Tat
sache des Fehlens eines Päckchens si•ch auch in der Höhe 
des Bündels ,auswirkte (Abb. 1 ). Das fragliche Bündel war 
genau um die Höhe eines Päci(chens niedriger. 

Bei der darauf folgenden Untersuchung, ob die Um
schnürung mehr f.est oder mehr lose war und dadurch 
einer Päc'kchenentnahme ohne Offnung der Umschnürung 
grö�er-er oder geringerer Widerstand entgegengestanden 
wäre, stellte sich heraus, da� bei· beiden Bündeln die Ver
schnürung einerseits so fest war, da� zum Beispiel•, um ein, 
weiteres. Ban'knot_enstrei.�bandpä_�kchen in di� Umschnürun. 
einzuschieben, diese hatte gelost werden mussen, anderer-, 
seits es aber mögl,i,ch gewesen wäre, ein Banknotenpäckchen 
ohne Lösung einer Bündelungsumschnürung herauszuziehen. 

Hieraus war zu fol,gern, da� eine Päckchenentnahme 
aus der Originalbündelung ohne Lösung der Verschnürung 
iwar hätte stattfinden 'können, da� si,ch di,es aber in Form 
von deutlicher Loc'kerung der Verschnürung hätte, nach
weisen lassen müssen. Di:e straffe Verknotung des fraglichen 
Bündel,s wies also darauf hin, da� aus dem fragliochen 
Bünde� i n  der v o r l i e g-e n d e n  F o r m  kein Banknoten
päc'kchen entnommen worden war. 

Hätte das fragl-iche Bündel einen nationalbanküblichen 
Knoten aufgewiesen, so wäre es auf G(und di-eses Befundes 
zumindest nkht auszuschl,re�en gewesen, da� dem bündeln
den Beamten der Nationalbank ein Versehen unterlaufen ist, 
indem er statt 10 nui" 9 Päckchen bündelte. Unter Einbe
ziehung des Merkmal,s des nationalbankfremden Knotens 
war aber eine sol,che Annahme ni·c'ht vertretbar. Hätte es 
sich al,so um ein Bündelungsversehen der Nati,onalban'k ge
handelt, so wäre bei straffer Verschnürung ein nationa-I'
banküblicher Knoten v,orgelegen - handelte es sich um 
einen späteren Di.ebstahl aus einem Originalbündel, so 
wäre· die Verschnürung locker gewesen. Ein harmloser 
Irrtum schied auf Grund di,es-er Feststetlung also offenbar aus. 

Es blieben daher also mi,t grö�ter Wahrscheinlichkeit 
nur mehr zwei Möql,i,ch'keiten offen: Entweder der Diebstahl 
war von dem Beamten der Nationalban'k begangen worden 
und dieser hatte ihn durch Verwendung eines dort nicht 
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Abb. 3. Scheuerungsmerkmale der Umschnürung am 
fraglichen Banknotenbündel 

Abb. 4. Einkerbung an der In Abb. 2 mit AB bezeich• 
neten Kante des fraglichen Banknotenbündels, die dem 
Durchmesser der Bündelungsschnur entspricht, in ver• 

Abb. 5. Einke,bung an' der in Abb. 2 mit DC bezeich• 
neten Kante des fraglichen Banknotenbündels, die dem 
Durchmesser der Bündelungsschnur entspricht, in ver� 

größerlem Maßstab größertem Maßstab 

übHchen Knotens tei-lweise getarnt oder aber, was näher 
lag, der Diebstahl war au�erhalb der Nationalbank begangen 
worden; dann war aber mit Wahrscheinl,ic'h'keit anzunehmen, 
daf} das Bündel geöffnet und nach Entnahme des einei::i 
Päckchens neu verknotet wurde . 

Wie es bei• manchen Untersuchungen mitunter ,orkommt, 
so gaben sich auch in diesem Falle im laufe de,r verschie
denen Manipulationen während des Untersuchung!:/organges 
neue Anhaltspun'kte für die Weiterführung der Untersuchung. 
Bei entsprechender Schräglichtbeleuchtung zeigten sich näm
lich an den der Umschnürung benachbarten Teile der Bün
delseitenflächen eigenartige Glanzstellen, die in der Folge 
als Scheuerungsmerkmale der Umschnürung qn den Bank
notenrändern identif-iziert werden konnten (Abb. 1 und 3). 
Diese Scheuerungsmar'ken fanden sich sowohl- beim Ver
gleichsbündel als auch beim fraglichen, doch verliefen sie 
beim fraglichen Bündel einerseits vE:rhältnismäfyi� e�tfernt 
von der Bündelungsschnur, andererseits fanden sie s1,ch -
im Gegensatz zum Vergleichsbündel - in nur kaum er
kennbaren Ausma� unmittelbar unter und neben der Bün
delungss•chnur. Es war daher _anzuneh_men, daf} di� Sahnu_r
scheuerspur,en auf dem fra�lichen �undel v�n einer f r u
h e r e n Umschnürung herruhrten, die auf die Banknoten.
ränder wesentlich länger eingewirkt haben mu�te als die 

1A derzeitige Umschnürung. Damit aber gewann die zweite der 
\..,, oben erwcgenen Möglichkeiten an Wahrscheinlichkeit. 

Nur war der anfänglich ziemlich aussichtslos erschei
nende FaJ.I bereits recht interessant geworden und regte zu 
noch weiteren Untersuchungen an. Tatsächlich konnte auch 
noch ein weiteres Merkmal festgestellt werden, das der bis
herigen Schlu�folgerung erhöhte Beweiskraft verlieh. 

An der mit 1 bezeichneten Stel-le der in Abb. 2 ersicht
lichen Kante A, B des Ban'knotenbündels fand sich genau an 
,der Stelle an welcher die früher -genannte Scheuerspur in 
die Kant� ,einmündet, eine Einkerbung, die dem Durch
messer der Bündel•ungsschnur entspricht. )n Abb. 4 ist diese 
Einkerbung vergrö�ert dargestellt. �benso �and sich an der 
mit 2 bezeichneten Stel.le der Banknotenbundelkante D, C 
in Abb. 2 eine ähnHche Einkerbung, die in Abb. 5 vergrö�ert 
dargestel,lt ist. Zu bemerken ist dazu noch, da'f} die Ein
kerbung bei 1 ldi.e Form einer Stauchung in Richtung gegeni 
2 aufweist (in Abb. 4 _deutlich zu sehen) bei 2 in �ichtu�g 
nach 3 gestaucht erschein!. Unter Bedac:htna,hme einerseits 
auif die straffe Umschnürung zur Zeit der Ubernahm_e des 
fragl,ichen Bündels, andererseits auf die doppelt gewickelte 
Schnurkreuzung zwischen 1 ,und 2, die ein Verrutschen der 
Umschnürung unwahrscheinlich erscheinen läf}t, war nicht 
anzunehmen, da� die genannten Einkerbungen von der zur 
Zeit der Untersuchung vorhandenen Umsc:'hnürung stammten, 
sondern es war vielmehr wahrsc'heinl,ich, da� sie von einer 
(wieder gelösten) Erstverschnürung stammten. 

Da schlie�lich eine an der Kante F, G vorgenommene 
Untersuchung an der Umschnürungsstelle 3 (in Abb. 6 ver
grö�ert dargestel-lt) eine wesentlich geringere Einkerbung 
gegenüber 1 und 2 ergab, 'konnte endlich noch weiter 
dahingehend gefolgert werden, da� dort nicht der anlä�
l!ich der Erstverschnürung doc'h offenbar an allen Kanten 
gleichmä�ige Zug gewirkt hatte, also die wahrscheinlichen 
Einkerbungen analog 1 und 2 tragenden Päckchenkanten an 
dieser Seite des Bündelis entnommen wurden (also einer
seits d a  � -entnommen wurde, andererseits w ,o entnommen 
wurde!). 

Das Gutachten 'konnte somit wider anfängl1iches Er
warten - sogar über die Fragestellung hinaus - mit 
grö�ter Wahrscheinliohkeit dahingehend abgegeben werden, 
da� es sich im gegenständl1ichen Falle nicht um einen Irrtum 
anl1ä�lich der Banknotenbündelung handelte, sondern da� 
die Bündelungsumschnürung geöffnet, ein Päck•chen an der 
Verknotungsseile entnommen und sodann das Bündel, wieder 
verschnürt wurde. 

Z u s a m m e n  ,f a s s  u n g. Anlä�lich einer anfänglich 
ziemlich aussichtslos erscheinenden Untersuchung eines 
Bariknotenbündel.s ,ergaben sich im laufe der Untersuchung 
immer wieder neue Anhal.tspun'kte, die sich gegenseitig 
unterstützten, die schlie�lich eine noch über die Frage
steUung hinausgehende Beantwortung mit gro�em Wahr
scheinlich'keitswert zulie�en. 

Abb. 6. Um,chnü,ungsslolle 3 der Kante FG in Abb. 2 des fraglichen Bankaolonbüadols 
mit wosontlich geringeren Einkorbungen gogenübm den Umschnürungsstellen 1 und 2 
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CfJas Jernmelderechl 
Von Kontrollinspektor MAX GERETSCHLÄGER; Be:z:irksgendarmeriekommandant in Amstetten 

Es wurde wahrgenommen, da� von unterstellten Dienst
stellen Tatbestände nach dem Fernmeldeanlagengesetz (FAG.) 
unrichtig beurteilt werden und die Bestimmungen des F e r n
m e I d e  a n l a g e g e s  e t  z e s zumeist überhaupt nicht be
kannt sind. Es herrscht noch vielfach die Meinung vor, da� 
solche Tatbestände nach dem österr. T e  I e g r a p h e n
g_e s e t z  vom 18. Juli 1924, BGBI. Nr. 263/24, anzuzeigen 
sind, was aber nicht mehr der Fal.l ist. Während das österr. 
TelG. eine geteilte Kompetenz vorsah (Verwaltungs- und
Gerichtsdelikte), ist zur Ahndung der stratbaren Handlungen 
nach „dem FAG. ausschlie�lich das G e r i c h t  zuständig. 
Das Studium der Verwaltungsvorschriften •und der straf
rechtlichen Nebengesetze wird, übrigens allgemein zugunsten 
der GDI. und des StG. vernachlässigt. Soweit ni,cht schon 
seit Kriegsende Lehrbücher erschi ·enen sind, die diese
Materie behandeln, insbesondere von Gend.-General D1. 
Josef K i m m e  I, sind die einschlägigen Vorschriften auf 
den meisten Dienststellen beim Einmarsch der Allierten ver
nichtet worden oder durch teilweise oder gänzliche Au�er
kraftsetzungen überhaupt wertlos geworden. 

Das Fernmeldeanlagengesetz (FAG.) vom 14. Jänner 
1928, DRGBI. 1, S. 8, ist durch Einführungsverordnung vom 
11. Dezember 1939, DRGBI. I, S. 2422, mit 1. März 1940 in 
SJsterreic� in Geltung gesetzt und gemä� § 2 R e c h t s
u b� r l e i t un g s g e s  e t  z vom 1.Mai 1945, StGBI.Nr.6/45, 
als osterr. Rechtsvorschrift zugelassen worden, 

Durch diese Einführungsverordnung (EV.) und durch die 
EV. vom 17. Dezember 1939, DRGBl. 1, S. 2047, zum soge
nannten S ·C h w a r z s e n d e  r g e s e t  z vom 24. November 
1937, DRGBI. Nr. I, S. 1298, ist das österr. TelG. voml 18. Juli 1924 bis auf § 8, Abs. 2, au�er Kraft gesetzt worden. 
Der § �• Abs. 2, des TelG. behandelt bio� das Kollisions
rec:ht, sieht also Ma�nahmen zur Beseitigung wechselseitiger 
S�orunge:n von Fernmeldeanlagen vor und hat für da ·s 
S 1cherhe1tsorgan wenig Bedeutung. Vom Fernmeldeanlagen
gesetz wurden nur die §§ 3, Abs. 1, Ziffer 3 b, und Abs, 3, 
dann 23 und 24 FAG. nicht eingeführt. An deren Stelle gi,lt 
eben noch § 8, Abs. 2, TelG. 

. V�m FAG. wurde später auf Grund des Gesetzes übe'. 
die Wiederherstellung des österr. Strafrechtes vom 12, Juni 
1945, StGBI. Nr. 25/45, § 1, Pkt. 14 (Berichtigung lt. StGBI. 
Nr. 126/45), der § 2, Abs. 1, Pkt. b, aufgehoben. Das war 
notwendig, um dem § 355 RStGB, (Verletzung des Tele
graphengeheimnisses) die Grundlage für seine Geltung in 
Osterreich zu entziehen. 

Gemä� der Durchführungsverordnung vom 16. Dezember 
1939, DRGBI. I, S. 2427, zum FAG., bleibt von den österr.• 
Vor-schritten auf dem Gebiete des Fernmelderechtes nodh 
das T .e I e g r a p h e n w e g  e g e s  e t z (TWG.) vom 20. De
zember 1929, RGBI. Nr. 435/29, weiter in Geltung. Ferner 
gilt auf Grund der zit. Einführungsverordnung zum Schwarz
sendergesetz mit den darin enthaltenen Ausnahmen noch 
die 1. T e l e g r a p h e n v e r o r d n u n g, BGBI. Nr. 26 und 
492/1935. Davon wurden jedoch später durch Einführungs
verordnung vom 29. Jänner 1940, DRGBI. 1, S. 242, zur 
Vereinheitli·chung der Rundfunkvorschriften (Inkraftsetzung 
der Verordnung v-0m 27. November 1931, über Bestimmun
gen über den Rundfunkt in Osterreich) die Abschnitte II, 
IV, V und VIII über die Herstellung, Vertrieb, Bnfuhr, Besitz 
und Betrieb vor. Funkmeldeanlagen, beziehungsweise über. 
den Rundfunk (Abschn. II) au�er Kraft gesetzt. 

Bezüglich der Errichtung, des Besitzes und Betriebes 
von Rundfun'kempfangsanlagen sind die Vorschri-ften im 
Bundesgesetze vom 12. Oktober 1945, BGBI. Nr. 26/46, ent
halten, An Stelle der Rundfunkgenehmigung nach der Ver
ordnung vom 27. November 1931 trat nunmehr der tele
graphenbehördliche B e  r e c h t  i g u n g s s c h e i n und der 
telegraphenbehördliche B e s i t z  s c h e i n. 
. Wird zusätzlich au�erhalb der Wohnung oder sonst ein 
Im Kraftwagen eingebautes Empfangsgerät betrieben, so ist 
auf _Grund der in Osterre"ich zugelassenen Rundfunkv�r
schnften der ehemaligen deutschen Verwaltung zufo.ge 
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Dienstanweisung des BMfV - GenDion. für die Post- und 
Telegraphenverwaltung vom 10. September i947, ZI. 29.822/47, 
eine Z u s a t z  g e n e h m i g u n g erforderlich. Die Gebühr 

hiefür beträgt derzeit monatlich 50 Groschen. Für lose im 

Kraftwagen mitgeführte Rundfunkgeräte mu� der bereits 
erwähnte telegraphenbe'hördliche Besitzschein beigebracht 
werden. Es ist also bereits der blo�e unangemeldete Besitz 
eines Radioapparates strafbar. Die Sicherheits•organe haben
auf im Kraftwagen eingebaute oder lose mitgetührte Emp
fangsgeräte zu achten und bei Beanständungen der Post
und Telegraphenverwaltung (Post- und Telegraphendirektion 
für Wien, N.-O. und Bgld. in Wien) Mitteilung zu machen. 
Für die G e n d a r m e r i e siehe Lg'k.Bef. Nr. 19/48, Pkt 4 

(für Niederösterreich). 
. Bei unbefugter Errichtung und 'Unbefugten Betrieb einer 

Fernmeldear.Jage (Rundfunkempfangsgerät) ist im vorerwähn-
ten Gesetze vom 12. Oktober 1945 keine Strafsanktion ent
halten und sind die Anzeigen gegen Schwarzhörer demnach 
auf Grund des § 15 FAG. zu erstatten. Heute hat das 
FAG. in erster Linie deshalb Bedeutung, weil die Anzeigen � 
gegen Schwarzhörer nach diesem Gesetze zu e�statten sind . ., 
Andere Tatbestände nach dem Fernmelderecht sind seltener. 

Nachstehend soll daher auf den Text des FAG. näher 
eingegangen werden: 

Fernmeldeaniagen, nämlich Telegraphenanlagen für die 
Vermittlung von Nachrichten, Fernspreohanlagen und Funk
anlagen -dürfen im Sinne des T�I7graphenr�_gals grundsätz
lich nur vom Bund (Bund�smin1stenum /ur Handel und 
Wiederaufbau _ Gen'Dion. fur das Post- und Telegraphen
wesen) errichtet und betrieben werden (§ 1 ). Funkanlagen 
sind e·lektrische Sende- und Empfangsanlagen, Hierunter 

fällt auch der Rundfunk, Bildfunk ·und das Fernsehen. 
Das . Gesetz lä�t jedoch v-on diesem Grundsatz als 

Ausnahmen zu: 
a) Das BMfHuW. oder die von ihm hiezu ermächtigte

Behörde 'kann Privatpersonen die Befugnis erteilen, einzelne· 
Fernmeldeanlagen zu errichten und zu betreiben (§ 2); 

b) bestimmte Fernmel _dean(agen sind gen�hmigungsfrei, 
können also ohne Befugnis errichtet u�d betrieben werden 
so 6eispielsweise Fernm�ldeanlagen, .. d1e ausschlie�lich de� 
inneren Dienst von Beho_'.den d�r Lander oder Gemeinden 
und einzelner Zweckverbande dienen, solche die von Trans
portanstalten auf ihren Linien ausschlie�lich zu Zwecken 
ihres Betriebes benützt werden, zwischen mehreren einem· 
Besitzer„ gehörigen od�r zu einem Betriebe vereinigten 
Grundstucken, der�n keines v�n dem anderen über 25 km ,-; 
Luftlinie entfernt „ist, wenn diese A�lagen ausschlie�lich 
für den der Benutzung de_r Gru�dstucke entsprechenden 
unentgeltlichen Verkehr bestimmt sind. Funkanlagen bedürfen 
aber jedenfalls einer Genehmigung des BMfHuW. (§ 3). 

Alle Aniagen, die auf Grund einer behördlichen Ver
leihung errichtet und betrieben werden, unterliegen der 
überwachung auf Einhal_ tung der Verleihungsbedingungen. 
Unbefugt errichtete, geanderte oder unbefugt betriebene, 
Fernmeldeanlagen 'können ohne vorherige Androhung auf3er 
Betrieb gesetzt oder beseitigt werden (§ 6). 

Die öffentlichen Telegraphenanstalten haben eine Reihe 
besonderer Rechte und Pflichten, so die Betriebspflicht und 
der Geschäftszwang. Die §§ 10 und 11 des FAG. sprechen 
von der Pflicht der Wahrung sJes Telegraphen- und Fern
sprechgeheimnisses, das hei�t, der Geheimhaltung der Tat
sachen der Telegraphenbenü1zung und des Inhaltes der be
förderten Mitteilung gegenüber Unberufenen. Das Telegra
phengeheimnis besteht nicht gegenüber dem Absender und 
dem Adressaten, weiters nicht gegenüber Strafgerichten, 
Staatsanwaltschaften und Sicherheitsbehörden im Verfahren 
wegen gerichtlich strafbarer Handlungen (§ 12). 

Strafbestimmungen: 

§ 15.(1) Wer v o r s ä t z l i c h  entgegen den Bestim
mungen diese, Gesetzes eine Fernmeldeanlage errichtet 

öder betreibt (auch Rundfunkempfang ohne Befugnis zur 
Errichtung und zum Betrieb - sogenannte Schwarzhörer),
wird mit Gefängnis oder Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar. 1 

(2) Mit Gefängnis oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

v o r s ä t z l i c h  
a) genehmigungspflichtige Fernmeldeanlagen unter Ver

letzung von Verleihungsbedingungen errichtet, ändert oder
betreibt ; , 

b) nach Fortfall der Verleihung die zur Beseitigung der 
Anlage getroffenen Anordnungen der Post- und Telegra
phenverwaltung innerhalb der von ihr bestimmten f-'rist 
nicht befo!,gt. 

. (3) Wer eine der im Abs. 1, Satz 1, und Abs. 2 bezeich
neten Handlungen f a h r I ä s s i g begeht, wird mit Geld
strafe bestraft. 

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 wird die Tat n ur
a u f An I r a g der Post- und Telegraphenverwaltung verfolgt

§ 16. (1) Wer v o r s  ä t z I i c h die Überwachung von 

Fernmeldeanlagen (§ 6) verhindert oder stört oder eine in 
Ausübung dieser Überwachung verlangte Auskunft nicht 
oder nicht richtig erteilt, wird mit Gefängnis oder mit Geld
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

(2) Wer die Tat f a h r I ä s s i g begeht, wird m it Geld
strafe bestraft. 

(3) Die Tat wird n u r  a u f  A n t r a g  der Post- und 
Telegraphenverwaltung verfolgt. 

§ 17. Wer v o r s ä t z  I ich ein Notzeichen mi�braucht, 
�as für Funkanlagen bei Not un� Gefahr in der Seefahrt, 
�""!!"dinnenschiffahrt, Luftfahrt o::ler bei Eisenbahnen des öffenf

-"lichen Verkehrs vorgesehen ist, wird mit Gefängnis be
straft. Siehe auch das Gesetz über den Mi�brauch von Not
zeichen vom 24, Mai 1929, BGBI. Nr. 181/1929. 

§ 18. Wer v o r s ä t z  I i c h  in anderen als in diesem 
Gesetze vorgesehenen Fällen entgegen § 11 Mitteilung 
macht wird soweit nicht andere V,orsohriften eine schwerere 
Strafe ' andr�hen, mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 19. (1) Wer in der Absich,t, den Bet�ieb einer . Funk-
lage zu verhindern oder zu storen, elektrische Arbeit vera

:ndet oder für die Anlage bestimmte ,elektrische Arbeit 

:ntzieht, wird mit Gefägnis o�er mit_ Geldstraf� bestraft, 
wenn die Verhinderung oder Storung eingetreten 1st. 

(2) Dient die Funkanlage nicht öffentlichen Zwecken, 
so wird die Tat nur auf Antrag verfolgt. Der Antrag kann 
zurückgenommen werden. 

Verfall: 
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dem Telegraphengesetze nur 121a „ e I e un eine ge
teilte Anzeigen'kompetenz ga�, -enthalt _das FAG. sowohl

Offizial- als auch Antragsdelikte u�d 1st zur Bestrafung 
• das Gericht Ikompetent. Anzeigen nach dem TelG. immer 

nach den §§ 24 und 25 an das Gericht und nach 
;;:�

e
§§ 26 und 27 an die Verwaltungsbehör�� zu erstatten. 

D' v O r s ä t z I i c h begangenen Tatbestande nach den 
§§ 15

Ie
Abs. 1 und 2, 16, Abs. 1, 17, 18, 19, Abs. 1, sind 

.. � den §§ 3 und 4 des Strafanwendungsgesetzes vom 
i;,

m
August 1945, StGBI. . Nr. 1�8/45, V E; r g e h e n. Di� 

St afen sind s•omit wesentlich scharfer als sie es naoh dem
T :iegraphengesetze waren: Ebenfalls nach „dies_en Ge_setzes
bestimmungen werden die aus F a h r I a s s I g k e I t be
gangenen Tatbestände der §§ 15, Abs. 3, Satz 1,. 2, und 16, 
Abs. 2, als Gerichts ü b e r  t r e t  u n g e n beurteilt. 

Die Gefängnisstrafe bei den V e r g e h e n entspricht 
nac:h § 6_ des Strafanwendungsgesetzes unter Bedachtnahme 
auf die charakteristischen Strafsätze des österr. Rechtes der 
Strafe des s t r e n g e n  A r r e s  t e s. 

Da in den von den Gerichten zu verhängenden G e  I d
s t r a f e n (bei ü b e r t r e t  u n g e n) kein Höchstma� fest
gesetzt ist, beträgt die Geldstrafe gemä� § 8 des Straf, 
anwendungsgesetzes in Zusammenhalt mit der II. StGNov. 
1947 (Bundesgesetz vom 22. Okk>ber 1947, BGBI. Nr. 243/47 
über die Erhöhung der Wertgrenzen) 'höchstens 25.000 S. 

Die Offizialdelikte (§§ 15, Abs. 1, 17, 18, dann 19, 
Abs. 1, über die Verhinderung oder Störung einer · Funk
anlage für öffentliche Zwecke) sind dem Gerichte anzu
zeigen. Die Antragsdelikte (§§ 15, Abs. 2 und 3, 16, Abs. 1, 
�• und 19, Ab5. 1) werden der Post- und Telegraphendirek
t1on zur Kenntnis gebracht. Dieser bleibt es anheimge
stellt, ob sie einen Strafantrag bei Gericht stellt oder 
nicht. Die Telegraphenbehörde ist nach Art. II EGVG. Ver
waltungsbehörde und hat auch gemä� Amtlicher Verlauf
barung der GendZDion. Nr. 5/1925, f.ortl. ZI. 18, die Gen
darmerie an die Telegraphenbehörde Anzeigen zu erstatten. 

Die Antragsdeli'kte sind eigentlich Offizialdelikte. Si,e 
unterscheiden sich von den wirklichen Offizialdelikten nur 
dadurch, da� der Staatsanwalt das Ansuchen des Verletzten 

(in diesem Falle der Telegraphenbehörde) abwarten- mu�, 
ehe er einschreitet. Das Klagerecht steht auch hier wie bei 
den Offizialdelikten dem Staate zu, die Entstehung des 
Klagerechtes ist aber von der Wi'llenserklärung der Tele
graphenbehörde abhängig. 
, Da das Fernmeldeanlagengesetz nur Gerichtsdelitkte 
kennt, finden Haus- und Personsdur-chsuchungen nkht mehr 
nach § 3 des Gesetz,es zum Schutze des Hausrechtes 

(§ 60 GDI.) statt. Es gibt daher nur mehr Haus- und Per
s-onsdurchsuchungen zum Zwecke der Strafgerichtspflege, 
deren materielle Grundlage § 58 GDI. bi,ldet. In formell
rechtlicher Hinsicht wird es gemä'.� § 59 GDI. zweckmä�ig 
sein, zu solchen Amtshandlungen ein Organ der Telegra
phenbehörde beizuziie'hen. 

Begriff „Staatstelegraph": 

Gemä� § 5 der Einführungsverordnung vom 11. De
ZE;mber . 1939 zum FAG. ist der Begri.ff „Staatstelegraphen", 
wie er Im Strafgesetze bei den §§ 68, 89, 175 1 b und 318 
vorkommt, neu interpreti,ert worden. Nach: § 23, Abs. 2, des 
!elG. von 1924 verstand man unter Staatstelegraph alle 
offentlichen Telegraphen und die begünstigten Privattele
graphen. Nunmehr versteht man ,darunter a I l e ö f f  e n I
I i c h e n Z w e c k e .n d i e n e n d e n F e r n m e I d e a n I a
g e n. Hierunter fallen demnach öffentliche und private Fern
meldeanlagen, letztere nur, wenn sie öffentlichen Zwecken 
dienen, zum Beispiel zur Benachrichtigung der Sicherheits
organe, der Feuerwehr, der Sanität , Rettung, im Dienste 
d�r Bundesbahn und der Eliktrizitäts-, Wasser- und Gas
versorgung. Wem die Anlage gehört, ist nicht entschei
dend, wichtig ist allein der ötfentliche Zweck. Zu den Fern
meldeanlagen als Staatstelegraphen rechnen auch Telephon.
apparate, Telegraphenmasten, Radioapparate und alle Be
standteile. Nachdem man jetzt alles unter „Staatstelegraph"
zusammenfa�t, was früher in öffentli,che und begünstigte
Pr,ivattel,egraphen zerfiel, somit die Trennung fallengelassen
wurde, geht der Begriff nacll _§ 5 der Einführungsverord
nung über die bisherige Begriffsbestimmung des § 23, 
Ab.s. 2 des TelG. 1924 hinaus. 

Weitere einschlägige Vorschriften: 

Im Telegraphenwegegesetze (TWG.) vom 20. Dezember
1929 regelt sich der Begriff „ Telegraph" nunmehr nach 
§_ 1 FAG. Im TWG. ist das Leitungs- und Enteignungsrecht 

fur die Errichtung von öffentlichen Zwecken dienenden 
F_�rnmeldeanlagen festgelegt. Enteignungen sind daher auch
fur Zwec'ke einer privaten Fernmeldeanlage zulässig, wenn
diese öffentlichen Zwecken dient und dann sich vom 
,,Staatstelegraph" nicht mehr unterscheidet. 
. Nach dem Schwarzsendergesetz vom 24. November 1937
1st anzuzeigen und zu bestrafen, wer ohne Verleihung, also 
unbefugt, Fun'ksendeanlagen errichtet, betreibt und Funk
empfangsanlagen unerlaubt zum Aussenden von Zeichen 

usw. verwendet. Die Tat bildet ein V e r b r e c h e n, bei
F a h r I ä s s i g 'k e i t ein V e r g e h e n. In Osterreich sind
derzeit Verleihungen nach diesem Gesetze auf Grund einer
Anor-dnung der Besatzungsmächte verboten. 
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�mei Jahre 
{ge11darmerie-Ru11dschau 

�s sind nun zwei Jahre her, seitdem die lllt.1strierte Rundschau 
der Gendarmerie mit ihrem Erscheinen vor die Offentlichkeit 
trat, Zwei Jahrgänge zogen an unseren Augen vorbei und so 
wird es verständlich, daß man nach dem Wert der Bilanz 
sucht, Es soll vorausgeschickt sein, daß Ziel und Zweck der 
Gendarmerie-Rundschau ist und war, als Fachblatt den Gen
darmeriebeamten das Beste zu bieten, Daraus resultiert auch 
das Bestreben, die Zeitung immer wieder inhalts- und umfang
mäßig besser auszugestalten, Wir schrieben in unserer 
Folge 1 / 49: • Wer rastet, der rostet', ein Grundsatz, von dem_ 

.wir uns immer leiten ließen, Intensiv wurde daran gearbeitet, 
die Zeitung noch inhaltsreicher und vielfältiger auszubauen 
sowie das geistige Niveau nicht nur zu halten, sondern weiter 
zu steigern. Wir danken allen unse_ren Mitarbeitern, die stets· 
bemüht waren, in ehrlicher Absicht ihr Wissen und Können 
den Gendarmeriebeamien zur Verfügung zu stellen, Es gereicht 
uns in diesem Zusammenhange zur besonderen Ehre, dem 
Institut für gerichtliche Medizin der Universität Wien und dem 
Institut für Kriminologie der Universität Graz für ihre Mitarbeit 
aufrichtigst zu danken, Den vielen Gendarmeriebeamten aber, 
die zu unseren ständigen Mitarbeitern zählen, gebührt unser 
besonderer Dank, Sind sie es doch, die als Kamerad 
dem Kameraden den Dienststoff erläutern sowie Dienstpraxis 
und Erfahrung vermitteln, 

Wir verbleiben mit der Versicherung, alles zu tun, um 
unserer Linie treu zu bleiben, Wir wollen aber auch ständig 
bemüht sein, an dem Ausbau der Zeitschrift weiter zu arbeiten, 
Möge jeder weitere Jahrgang der Gendarmerie-Rundscf-.au 
noch schöner und besser werden als de'r vorherige, In diesem 
Sinne bitten wir Sie alle um Ihre geschätzte weitere Mitarbeit, 
Möge jeder Gendarmeriebeamte an der Gestaltung der Rund
schau teilnehmen, 

Unseren Lesern, Mitarbeitern und Freunden ein glückliches, 
frohes Neujahr 1950 ! 

/Redaklion und Oenvaflung 

der J 1/usfrierlen f<undscliau der .(ge11dan11erie 
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Das Tierseuchengesetz Von Gend-Rayonsinspekior JOHANN BOGNER 
Gend.-Expositur: Flattnitz, Kärnten 

Zu einem der wi•chtigsten strafrechtl i-chen Nebengesetze 
zählt das Gasetz vom 6. August 1909, die Abwehr und 

-Tilgung von Tiers�uchen (Tierseuchengesetz) betreffend. Wie 
wichtig dieses Gesetz · dem Gesetzgeber war, geht schon 
daraus hervor, daf; er die Nichteinha'tung der darin auf
gestellten Vorschriften sowohl mi-t Verwaltungs- und Ge
richtsstrafen, ja i-n besonders :krassen Fäl,len- wegen Ver
brechens mit- Kerkerstrafen bis zu 5 Jahren bedroht (§§ 63 
bis 67 TSG.). 

Zweck des Tierseuchengesetzes i·sl: 
1. Die Verhinderung des Einschleppens vo:i Tierseuchen 

aus dem Ausland und 
2 . Maf;regel-n, d ie die Weiterverbr-eitung verhindern und 

im Inland ausgebrochene Herseuchen ti,Jgen . 
Zur Verhinderung des Einschleppens von Tierseuchen 

aus dem Ausl.ande sind in erster Linie die Grenzbehörden 
und deren Organe - Grenztierärzte, Gr-enzgendarmeri•e 

und Zollwache - berufen. Aber auch den inländischen 
Behörde 1 fallen in Orten, wo aus dem Auslande'kommendes 
Vieh ausgeladen wird, eine Fülle von Aufgaben zu, die das 
Einschl,eppen einer Seuche unmögfk:ih machen und den in
ländischen- Vi,ehstand schützen sollen. Zu bemerken wäre, 
noch, daf; sowohl die Ei-n- als auch di,e Durchfuhr von aus-

- !,!indischem Vieh nur mit besonderer Bewil ligung des Land
wirts•chaftsministeriums zul,ässig ·ist. 

Das Handhaben der Vorschriften zur Verhi-nderung des 
Weiterverbreitens und zur Tilgung der Tierseuche im Inlande 

macht das Gesetz den höchsten bis zu den untersten Be
hörden und deren Organen zur Pfl.icht und ruft überdies 
jeden Staatsbürger zur Mithil,fe bei der Bekämpfung dieser 
Seuchen auf. Dies ist schon deshalb notwendig, weil durch 
den Ausfall eines Stück Vi,ehes nicht nur der betroffene, 

• Tier-besitzer, sondern auch die Al,lgemeinheil geschädigt ist. 
Leider ist in den letzten 10 Jahren das Tierseu::hen

geselz nicht immer beachtet worde-n, was 1=:inerseits auf die 

Jllaif J1_ii1n Ja&,e_fl-J Jii-lme_ 
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NIEDERLAGE DER STATTE.RSDORFE.R 

PAPIER-, HOLZSTOFF- UND ZELLULOSE

FABRIKEN 

Großhandel: 

KANZLEI-, HARTPOST-, BANK

POST-, KONZEPT-, VERVIEL

FÄLTIGUNGS- UND DURCH-

SCHLAGPAPIERE 

WlEN IX/71, ALSER STRASSE 24 
FERNSPRECHER A 29-5-85 SERrn 

in Gel -tung gestandenen rei·chsrechtli,chen Vorschriften, an
derseits auf die Kri-egs- und Nach'kriegserscheinungen zu
rückzutühren ist. 

So haben die reichsrechtlli-chen Vorschriften keinen 
Viehpaf;zwang gekannt, wodurch dem diensttuenden Gen
darmen die· Überwachung 9er veterinärpol1izeilichen Vor
schriften in- vielen Fälle-n ers�hwert, "."'enn nicht gar un
möglich gemacht war. Der V1ehpaf; (J etzt Tierpa�) bildet 
geradezu den Identitätsausweis und das Gesundheitszeugnis 
des betreffenden Tieres, weshalb die Wiedereinführung 
dieses Dokumentes von allen Gendarmen wärmslens be-
grüf;I wurde. überdies hat das Fehlen eines Tierpasses nicht 
selten bei Tierdiebstählen entscheidend zur Aufklärung bei
getragen, und so manchem Schmuggler, der seine ge
schmuggelten Tiere bereits in Sicherheit glaubte, ist das 
FehJ;en eines Tierpasses zum Verhängnis geworden. 

Die Lebensmittelknappheit und der dadurch entstandene 

Schleichhandel der letzten Jahre haben ebenfalls ,ein Um
gehen der veterinärpol,izei,lichen Vorschriften zur Folge ge
habt. Wie viele gesunde, aber auch kranke Tiere ohne be
hördliche Beschau geschlachtet und dem menschlichen 
Genu� zugeführt worden sind, ist al1lgemein be'kannt. 

Wenn schon in seuchenfreier Zeil alles darangesetzt. 
wer-den soll, den Ausbruch einer Tierseuche zu verhindern, 
so ist es bei einem tatsächl1ichen Seuchenausbruch oberstes 
Gebot jedes Staatsbürgers, tafkräfti�st milzuwirk

':m, die 

Weiterverbreitung der Seuche ,einzudammen und hintanzu
halte-n. Ein Nichtbeachten o::ler saumseliges Bekämpfen e!ner 
ausgebrochenen T.ierseuche könnte ,dem gesamten ,Vi:eh
stand, aber auch den Menschen •. gr.o�e Gefahren brinsien, 
da nicht wenige Herseuchen, wie Rotlauf der Schweine, 
Mai.il,-- und Klauenseuche der Rinder, Rotz der_ Pferde, Wut
'krankheil usw., -entweder durch die „ Bl,utbahn- o':1er die 
Schleimhautwege auf den Menschen uber!ragbar s1-nd. 

Der Gendarm auf dem lande ist n�ben dem Bürger
meister in erster Linie iberuf-en, ,das E,inhalten der Vor
schrifle-n des Tierseuchengesetzes zu uberwachen. Uner
müdliche Aufklärung der Bevölkerung un'.�r �inweis. auf die, 
drohenden Gefahren wird manohem Saum1gen d1·e Not
wendigkeit der Vorschri.!tE:n erkennen lassen. lnsbes-::>nde�e 
wiire-n den Tierbesitzern d1-e ':'orbeugenden Ma�n.ahm_en, wIei 
Impfungen Anzeigepflicht bei Erkrankungen, sowie cfoe Not
we-ndig'keit des Absonderns kranker Ti�re und ':1ie Wi,cht_ig
keil der Desinfektion v,or Augen z� fuhren. Bei �eh.ordhch 
angeordneten Zwangsmaf;nahmen wird es aber, wie i,n aHen 
ähnlichen- Fällen, dem Ta'ktgefühl de� ei.nschreitende-n Gen
darmen überlassen sein, dem ohnehin durch de-n Seuc�en
fa'l1I schwer betroffenen Tierbesitzer so zu begegnen, da[;· 
dieser die Amtshandlung nicht als Schikane, sondern a,ls 
eine Notwendigkei,t empfindet. .. . 

In al.len Fällen ist zur wirksamen Bekampfung einer auf
getretenen Tierseuche die ,einvernehmliche Zusamm�narb�·il 
zwis-chen den Bürgermei,stern und deren Organen einerseits 
und der Gendarmerie anderseits unbedingte Voraussetzung. 
Nur so 'kann unserem einheimischen Viehbestand ei-n guter 
Schutz gegen Seuchen, und der Volksernährung ·eine ge
sicherte Zukunft gewährl,eistet wer-den-. 

lli fflöbel 
SONDE RANGE BO T FUR GENDA RMERIEBEA MTE 

SCHLAFZIMMER VOLLBAU S 3450· -
SCHLAFZIMMER VOLLRUNDBAU, 

NUSS, BIRKE, MAHAGONI S 4475·-

WOHNZIMMER, KOCHEN, EINZELMOBEL IN 

REICHER AUSWAHL ZU G0NSTIGEN PREISEN 

MOBELHAUS SCHUH & CHYLIK 
WI EN VIII, BLIN D EN G ASS E NR. 7 - 12 

Auto-Provinzversand / Zahlungserleichterungen 
Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 

bei der österreichischen 

Bundesgendarmerie 

Von Gend.-Bezirksinspektor RUDOLF GUSENBAUER 
Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich 

Im Grof;en Sofiensaal fand am 19. Dezember 1949 im 
Beisein von Bundesminister H e I m  e r, Staalssekre-tär G r a f, 
Sekt'onschef K r  e c h l e r und sämtlicher Landesgendarmerie
kommandanlen Osterreichs eine vom Landesgendarmerie
kommando für N.-O. veranstaltete Weihnachtsfeier für die 
Kinder sämtlicher Gendarmeriebeamten dieses Kommandos, 
einschlief;lich Gendarmeriezenlralkommando und Gendarme
riezentralschule Wien-Mödling statt. 

Auf der Tanzfläche des Gro�en Sofiensaales waren der 
Lange nach wei�gedeckte und mit Tannenreisig geschmückte 

•Tische aufgestellt, an denen die Kinder mit ihren Ange-
- hörigen Platz genommen hatten. Vor der Buhne standen drei 

grof;e Tische, die reich mit Pa'keten, in denen sich Spiel-
zeuge und -nützliche Gegenstände befanden, beladen waren. 

Auf der Bühne selbst halle die Musi'kkapelle des Lan
desgendarmerie'kommandos für N.-O. unter Leitung ihres 
bewährten Kapellmeisters 1. N e u s s e r Platz genommen. 

Nach einer kurzen Begrü�ungsansprache durch den 
Gendarmeriezentral'kommandanlen General Dr . K i, m m  e 1, 
der im Verlaufe seiner Ansprache auf die Bedeutung der 
Weihnachtsfeier hinwies, ergriff Bundesminister H e I m e r 
das Wort. 

Innenminister H e  I m  e r führte in seiner Rede aus, daf} 
das /kleine Land Osterreich, das seil vier Jahren um nichts 
anderes als um den Frieden kämpft, nur den einen sehnr 
lichsten Wunsch hal, daf; auch tatsächlich Friede werden 
möge. 

Ferner dankte der Innenminister allen Gendarmerie-

beamten und Offizieren für die im abgelaufenen Jahre ge

leistete Arbeit und gab der Hoffnung Ausdruck, daf; die 

Gendarmeriebeamten auch in Zukunft ihre Pflicht für Re-

lA. publik und Volk erfüllen- werden. 

""" Nach Beendigung der Ansprache des Bundesministers 

öffnete sich sodann der Bühnenvorhang !Jnd zur grof;en 

Überraschung für Grof; und Kleir.i brachten Wiens kleinste 

aber doch grof;e Künstler, die „Wiener Sängerknaben", zu 

Herzen gehende Weihnachtslieder zum Vortrag. Den Ab'

schluf; b_ildele das weltbe'kannle Weihnachtslied „Stille 

Nacht". Noch waren die letzten Töne •dieses Liedes nicht 

verklungen, als Kir,chenglo:ken die Weihnachtsbescherung 

einl,eiielen und der 10 Meier ho'.,e Tannenbaum in seinem 

Lichterglanz erstrahlte . 
Nach dieser würdevollen Einleitung ,erfolgte die Ver-

teilung der Ges•chen'ke an 200 Ki-nder. 
Zum Abschlu� wur-den die Ki-nder und ihre Angehörigen. 

mit ,ei-ner reichlichen Jause bewirtet. Während dieser Zeit 
'konzertierte ,di1e Gendarmeriekapel le und brachte ein für 
die Ki-nder ausgewähltes Programm zum Vortrag. Die Buhen 
und Mädchen verbrachten bei der Jause erne frohe Stunde 
in Gesellschaft der Festgäste. 

BIider von oben nach unten : 

Bundesminister Helmer nimm! die Verteilung der ersten Geschenke per
sönlich vor -- Blick in den gedeckten Saal - Der reiche Gaben! isch 
Hocherfreut sind die Kleinen über ihre Geschenke 
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· 111nterdtenn
der Gendarmerie im Raxgebiet

Von Gend.-Revierinspektor FRANZ WINKLER 
Gendarmeriepostenkommando Reichenau, N.-ö. 

Kauri:, zwei Stun?en Ba_hnfa�rt von Wien entfernt er
heben 5.1c_h der ste1risch-n1ederosterreichischen Kalkalpen 
letzte Konige: Raxalpe und Schneeberg. Zwei-tausend Meter 
ragen sie auf und grü�en schneebedeckten Hauptes Berg
steiger und Wintersportler, Naturfreunde •und Jäger wenn 
sie von Wi•en aus ihnen entgegenstreben. Währe�d zum 
Berge des Klosterwappens die Zahnradbahn führt erreicht 
man die Rax mi,t der Seilbahn. Hier zeigt sich de; schroffe 
Gegensatz zwischen den sanften, bewaldeten Hügeln der 
Semmeringer Urbe_rge und dem nackten, zerklüfteten Fe-ls 
der nördlichen Kalkalpen. Di•e reine Bergluft, ,ein herrlicher 
Ausblick, ein ideales Skigebiet, lassen die Rax zu einem 
freudigen Erlebnis für den Bergkameraden werden. 

Wenn nun in dem Bei.tr�g der „Wildschutz" (Gendar
merie-Rundschau 4/49) das wiedergegeben wurde, was sich tlfj:o,.. 
in den Wildrevieren dieser Bergmassive immer wieder allen 'l!'!'ßi 
Verhinderungsma�nahmen zum Trotz erei·gnet, so sollen im 
folgenden Artikel jene Vorkehrungen geschildert werden, 
die getroffen werden müssen, um Unfälle zu vermeiden, be
ziehungsweise bei Unglücksfällen rasch 'helfend eingreifen 
zu 'können. Denn wie oft werden, wie oft wurden schon in 
höchster Lebensgefahr schwebende oder zu kühne Berg
steiger gerettet, leider aber auch Leichname gar zu leicht-
sinni·ger Alpenfreunde geborgen. 

Um den Zustrom von Wintersportlern und Jagdgästen 
zu steuern, werden die Gemeinden und alpinen Vereine 
verständigt, Marki,erungen und Sicherungen zu erneuern, 
Weg- und Hinweistafeln anzubringen und Wiederherstel
lungs- und Ausbesserungsarbeiten an Schutz- 'Und Almhütten 
durchführen zu lassen. Skilehrer, Berg- und Hüttenführer, 
Besitzer, Pächter und Personal aller Schutthäuser wie auch 
der Bergbahnen werden angewiesen, unerfahrene Winter
sportler und Bergsteiger zu warnen, auf Gefahren, und im 
Falle dieser, wo und wie Hilfe ,geschaffen werden könne, 
aufmerksam zu machen. 

Aus dem Alltag der Gendarmerie -im Raxgebiet sei nun 
im kurzen eine Patroui.lle geschildert. D,ie Seilbahn, bringt 
uns rasch ·auf die Rax. Nach Verlassen der ergstat,ion. 
empfängt uns eisi,ge Kälte. Nachdem wir festgestellt" hatten.-
da� ho1he Stöcke mit farbi.ger Marke als Wintermarkierung 
aufgeste.llt worden sind, di·e . auch . ?ann no.ch, wenn selbst /a'

i über Latschen und waghalsige F.1,chten hoch der Schnee t;,/ 
lasten wird, aus di,esem ragen werden, und alle von Ge.
meinden und Alpenvereinen zu treffenden Anstalten auch: 
tatsächlich durchgeführt wurden, patrouillieren wir dem Erz
herwg-Ott.o-Schutz'haus als einer unserer alpinen Rettungs
stellen zu, um uns zu überzeugen, ob Rettungsgeräte 'Und
Rettungsmaterial für den Winter vorhanden und auch ein·
satzbereit, wie auch, ob die Fernspr-echverbindung mit den
einzelnen Meldestellen des Bergrettungsdienstes hergestellt 
ist. Ehe wir noch das Schutzhaus •erreichten, hatten wir 
einen Jäger und seinen Jagdgast zu kontrot-lieren. Obliegt 
es doch auch der Gendarmerie, das immer wi,eder auf
l'ebende Wildererunwesen zu b�kämpfen. In der Abend
dämmerung erreichen wir wieder die Talstation "Und rücken 
am Posten ein. 

Putos: Thum 

Bild 1. Durchgeben einer Unlallsmeldung - 2. Einstieg in die Gondel der 

Seilbahn - 3. und 4. Bergung und Abtransport eines Verunglückten 

TITELBILD: 

GENDARMERIE IM RAXGEBIET 

Die FAHR-Geschwindigkeit 
Von Dr. HANS KREHAN, Kitzbühel, Tirol 

Die 6rfahrung lehrt, da� viele Verkehrsunfälle durch 
eine zu hohe Geschwindi•gkeit des �raftwagens verur
sacht und verschuldet werden. Obwohl diese Tatsache 
jeder-mann und insbesondere den K•raftfahrern selbst be
kannt i·st, er-eignen sich immer wieder Unfälle aU!s diesem 
Grunde. Die Lust an der schnellen Fahrt beseiti-gt offenb3r 
alle anderen Hemmungen. Mit dem Essen kommt der 
Appetit und mit dem Fahren kommt die Lu,st schnell zu 
fahrE;n· Nur wer selbst einmal -eir. Kraftfahrz�ug gelenkt 
hat, kann es verstehen, d3� man nur zu l'eicht ein leiden
schaftlicher Fahrer werden kann. Jede Leidenschaft trübt 
aber bekanntlich den„ Verstand und beseitigt somit die 
sonst beste_henden Erwagu_�ge� und Hemmnisse. Ich bringe 
das vor, nicht etwa um ,rucks1chtslosen Autowildlingen das
Wort zu •reden oder sie gar in Schutz zu nehmen sondern 
nur darum, um zu verhindern, da� sofort imm�r gegen 
schnelles Fahren Stellung bezogen werde. Es ist wohl klar 
und es fällt mir auch nicht ein, einen Motorfahrer zu ent
schuldigen, der mit •rasendem Tempo durch eine belebte 
Stadt fährt. Es ist aber schlie�fi.ch 'kein Verbr,echen wenn 
der K·ra.ftfahrer auf freier, gerader und 'übersichtlicher 
St,ra�e seinen Wagen rennen lä�t. Das Auto ist nun einmal 
ein Fahrzeug, das nach seif"]er Konstruktion und Bestim
mung ein ,rasches Fahrzeug sein soll. Wenn nun ei·n Fahr-

/- z
_ 
eug schon nach seine•r Konstruktion ,eine bestimmte Höchst

,,. geschwindigkeit e-rreichen kann, so kann wohl ,auch vom 
Standpunkt des Strafrechtes das Er-reichen dieser Höchst
qeschwindigkeit nicht schon an sich ein Delikt da,rstellen. 
Denn dann mü�te ebenso der Erfinder oder Konstrukteur 
strafbar sein wie der Fahrer selbst, der diese Erfindung 
praktisch auswertet, Nach unserem St-rafgesetz tritt eben
die Strafbarkeit erst dann ei1n, wenn zu der Geschwindig
keit noch ein zweites Moment hinzutritt. Und dias ist die 
konkr,ete Gefährdung oder die Verletzung von Menschen. 
Nur wenn diese beiden Voraussetzungen erfül'lt sind, ist 
der Kraftfahrer nac'h dem Strafgesetz verantwortlich. 

Unter der Vor,aussetzung, da� der Lenker des Fah'r
zeuges durch sein Verhalten eine !konkrete Gefährdung 
oder Verletzung· von Menschen herbeigeführt ha.t, ist die 
von ihm einqehaltene Fahr-geschwi;ndigkeit nach den Grund
sätzen des Strafgesetzes allgemein dann strafbegründend, 
wenn sie derart ist, daf; der Fahrer leicht einsehen konnte, 
da[; sie eine Gef.ahr für das Leben, die Gesundheit oder 
körperliche Sicher�ei1 von . Menschen herbe-izuführen oder 
zu verg•rö�ern gee1�net sei

_. . . 
Im einzelnen wird durch das Stra�enpol1ze1qesetz vom 

12. Dezember 1946, BGBI. Nr. 46 und die Kraftfahrver
ordnung, BGBI. Nr. 114/1937, in der Fassunq des Bundes
gesetzes vom 12 .. D�zember 1946 über die_ Wiederherstel
lung der österr-e1ch1schen Kr�ftfahrvorschriften (Kr-aftfahr-

,.. rechts-überlE:itunqsgesetz, Kfr.-0G.), BGBI. Nr. 47/1947, fol
' gendes bestimmt: ,., 

Demnach hat der Führer des Fahrzeuges die Fahr-
geschwindigkeit (Ganqart) so zu wählen, da� die Sicherheit
von Personen oder Sachen nicht gefährdet werden kann 
und da� er in der Lage bleibt, ·seinen Verpflichtungen bei 
Führunq und Bedienung des Fahrzeuges Genüge zu leisten. 
Die Geschwindiqkeit darf daher qanz allgemein nur so 
g.rofi sein, da� der Fahrer immer Herr über se,in Fahrzeug 
bleibt. Der Fahrer mu� also jederzeit sein Fahrzeug zum 
Stehen brinqen können. Die durch ei'n Kraftfahrzeug be
dinqte erhöhte Gefahr verlangt eine erhöhte Vorsicht. 

· Ungefederte und gekoppelte Fuhrwerke dürfen in ge
schlossenen Ortschaften nur im Schritt fahren. In geschlos
senen Ortschaften hat der Führer des Fahrzeuges die Fahr
qeschwindigkeit so zu wählen, daf; weder andere Stra�en
benützer noch die Anrainer durch Beschmutzen mit Stra�en
kot belästigt werden. In nicht aeschlossenen Ortschaften 
oder auf f.reiem Felde gelten diese Vorschriften nicht. 

Ist der überblick über die Fahrbahn (Stra�enkreuzung 
oder -einmündunq) behindert, die Sicherheit des Fahrens 
durch die Beschaffenheit der Straf,e oder durch besondere 
Witterungsverhältnisse beeinträchtigt oder herrscht leb
hafter Verkehr, so mufi so langsam gefahren werden, da� 
der Führer ordnunqsm��iq abqegebene Warnungszeichen 
anderer Straf;enbenützer oder Zeichen der Straf}enaufsichts
organe noch rechtzeitig und mit Sicherheit wahrnehmen 
und das Fahrzeug auf 'kurzer Strecke zum Stillstand bringen 

Fortsetzung Seite 19 
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BEDEUTENDE KRIMINALFÄL�E DER WELT 

Glühendheif, brannte die Augustsonne des Jahres 19 . .
auf ·Breesy Point, die westliche Spitze der an der Südküste 
von Long Island gelegenen Halbinsel Rockaway, hernieder. 
Auf einem Strandsfück, da_s abseits von dem allgemeinen 

' Tummelplatz der Badegäste 'lag, lief, ein Urlauber seiner, 
Schäferhund, um ihm etwas Freiheit zu g·önnen, von der 
Leine l'os. 

Der Hund sprang freudig am Strande entlang, oft de,r 
Brandung entgegen und erst im leizten Augenbli-ck den 
heranrol.lenden Wellen auswe-ichend. Plötzlich jedoch hielt 
er inne und beschnupperte einen an den Strand gespü,l,teii 
Gegenstand. Sein Herr, der das Treiben des Tieres verfol:gt 
hatte, wurde stuizig und eilte herbei. 

Es war 'kein gewöhnl,iches Stuck Treibholz, wie er ur
sprünglich angenommen hatte, es :handelte sich vielmehr 
um ein s-chweres Bündel, das mit zahlreichen Bogen Zei·
tungspapier umhüHt und mit einer starken Schnur umbunden 

_war. Neugierig löste der Herr des Hundes von einer Stelle 
des Palket-es die UmhüJlung und muf,te zu seiner grof,en 
Bestürzung feststel'len, daf, sich. unter dem wasserdurch
trän'.kten Papier ei.n bl:utiges Handtuch und darunter Fleisch, 
ansche:ineno ein menschl,icher Torso, befand. 

.. Dem Urlauber war klar, daf, es sich bei diesem grausigen 
B'undel: um ein Verbrechen handeln müsse. Von ei.nem 
öffentlichen Fernsprecher, der sich in der Nähe des Bade� 
pavil'lons befand, rief er das Polizeirevier von Rodkaway 
Beach an, einem der vielen Vororte der Weltstadt New York. 
Wenige Minuten später traf ein Oberfallwagen ein und 
brachte mehrere Absperrposten an den Pl:atz dieses grauen
haften Fundes. Bald danach !kam auch ein Wagen der Mord
kommissi,on mit-den Detektiven Jack B a  l,•e s t o n und John 
C a r P e n t e r, etwas später ein Kran'kenwagen des Rocka
way-Beach-Hospitales mit einem Arzt. 

Der Gro�mutler-Knoten. 

Sofort machten sich der Arzt und die beiden Detektive 
a_n _die genaue Untersuchung des Paiketes, wobei sie s-org
f�lt1g da�auf achteten, seine Umhüllung ni·cht zu bes-chä
d1ge_n. Sie stellien fest, daf, es den Rumpf eiines Mannes 
enth1el.t, von dem Kopf, Arme und Beine mit einem scharfen 
geger:�tand in laienhafter. Wei-se abgetrennt worden waren. 

er Tat-er, __ der die Zerlegung der Leiche vorgenommen 
hatte, verfugte offensichtl:i.ch über keine anat-omisohen Kennt
nisse und besa-f, ikeirerlei chirurgische Übung. Ohne Zwei.fel 
war an dem Manne, dessen Rumpf hier vor den Beamten 
lag., ein Verbrechen begangen worden. 

, So sehr sich die Beamten -auch bemühten, i·rgendweliche 
Merkmale und Erkennungszeichen an dem Opfer zu finden, 
kar1;en sie über die Feststel:lung, daf, di-e Haut des Opfers 
dunkel, gebräunt war, doch nicht hinaus. 

Al.s alle Versuche, am Strande noch weitere Fest
stel-lungen zu machen, vergeblich verliefen, nahmen der Arzt 
_und sei,n Fahrer den Torso auf ei.ner Tragbahre in den Kran
�enwage-n und bracht-en ihn zur Leichenhallle von Annens. 

ort, s�ellte si-ch nach 'knapp eine•r Stunde der bekannte 
�et-ekt1v-lnspektor Edgar D a v i s  ei,n, um mit,seinen beiden 

b
eamt�n den Fund eingehend zu besichti,gen. ,,Ich vermute", 
emerkte D a v i s nach einer Weile, ,,daf, dieser Torso ein 

we1te:es Opfer der Jersey-Bande ist." Er bezog sich dabei 
au_f die :-or 'kurzem erfolgten Auffindungen mehrerer Leichen
stucke Im Hudsonfluf,, die man �ls im Bandenkampf zwi
s�hen rivalisierenden Schwar2!händlern von New-Jersey ge
lotete Männer identifiziert hatte. 

„Das 'kann kaum sein'', entgegnete B a  I e s  t o n, ,,denn 
dann wäre das Bündel schwerlich an dieser Stelle gelandet." 

. ..�as ist richtig", sagte C a r p e n t e r, ,,auf,erdem scheint 
mir die Farbe des Torsos bemerkenswert. Dieser Mann war 
stark _gebräunt und muf, daher viele Zeit am Shande ver
bracht haben. Ich möchte fast behaupten da[3 er ein reicher 
Ni-chtstuer war." 

Detektiv-Inspektor D a v i s  machte ei,n nachdenkliches 
Gesicht. ,,'Die Hypothesen sind zwar gut, besser aber wäre 
es, wenn wir das Gutachten des Zentralerkennungsdienstes 
und des Laboratoriums abwarten. Was mich am mei1sten 
interessiert, ist di.e Tatsache, daf, derjenige, der dieses 
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Paket zusammenband, einen Knoten machte, den wir als 
,,Grof,mutterknoten'' bezeichnen, das heif,t, einen primitiven. 
Knoten, der s·o gebunden wurde, daf, ·die Enden nicht auf, 
derselben Seite aus der Schlinge herauskommen." D a v i· s 
hatte dies kaum. ausgesprochen, als das fahrbare Unter
suchungslaboratorium der Polizeidirektion von New York 
mit zwei wei-teren technisch geschulten Beamten eintraf. 

Im grellen Scheinwerferlicht des Obduktionsraumes 
schnitt nunmehr der Arzt sorgfältig di·e Schnur •des Paketes. 
auseinander, wobei er die Knoten unberührt lief,, und löst-e 
dann behutsam das umhüllende Zeitungspapier und das 
Handtuch, bis der Torso ganz zum Vorschein 'kam. Das 
einzige Erkennungszei-chen, das er an der Leich

€; 
feststellen 

konnte, war eine schmale kurze Narbe auf der linken Brust
seite. Kurz ents·chlossen ergriff er hierauf ein Skalpell und 
entnahm mit diesem eine Fleischprobe, die er auf einem 
Glasstück befestigte und unter ein Mikroskop legte. 

Di,e Nachtausgabe der „New Y-ork Times" vom 13. August. 

,,Der Tod trat v,or nicht allzu langer Zeit ein", ,er�lärte llllllli' 
er. ,,Nach dem allgemeinen Zus�and des Rumpfes mochte·e 

ich sogar behaupten, daf, dieser innerhalb weniger Stunde� 
nach dem Tode des Opfers in das Wasser geworfen wu_rde .. 

,, Das dürfte zutreffen", sagte einer der_ Labor<:3•tor1ums-

beamten, der die Umhüllung untersucht hat!�. ,,Die, Da�en,

auf den meisten Seiten der Zeitungen - es �andel-'1:e s1�h 
um die New York Times - sind zwar unleserli-ch, aber d1-e 
Titelseite zeigt, da,f, es die Nachtausgabe vom 13. �ugu_st 

gewesen ist. Da aber bekanntl-ich erst um, 2 _Uhr fruh d1e1 

Nachtausgabe zum Verkauf gel:angt, kann der Torso erst-

nach dieser Zeit eingewickelt worden sein.'.' . 
Mit anderen Worten", fügte lnspek!-or D a v I s er

gän;�nd hinzu, ,,dieser Mann wurde _wahrsch�inl'ich in. der. 
VE'rgangenen Nacht -ermo�dert und dieser Teil„ der Le1ichei 
heute am frühen Morgen· ms Wasser geworfen. 

· Kein Zweife•I" sagte der Arzt, ,,nach der Beschaffen-
heit 

1

des Torsos zu
1 

schlieryen, möchte i1Ch sagen, daf, . das, 
Opfer ein Mann in den besten Jahren von„ schlanker, m1ttel
gro�er Gestalt, aber von athl•etischem Korperbau war. Ich' 
werde die lebenswichtigen Organe -entfernen und dem ge„ 
richtsmedizinischen Institut eins-enden, damit sie von Doktor 
G-e of-f r e y analysiert werden, �enn es besteht auch _die 
Möglichkeit, daf,' das Opfer . verg1Het wurde oder ar:i emer 
allzu starken Dosis Schlafmittel verstarb u:nd aus 1rgend
wekhen Gründen beseitigt wurde.'_'. Während der Arzt 
Magen, Leber und Ni-eren zwecks übergab� an den be-

& 
rühmten Toxi'kologen Dr. G e off r e y, emen __ der be-!J:;) 
kannten· Giftkundigen New Yorks, entnahm, prüften ,di,e
Laboratoriumsbeamten des Zentraluntersuchungsamtes das 
blutbefleckte Handtuch und den Bindfaden. 

Das YMCA-Handtuch. 

Die Schnur war von der üblichen Art, wi•e sie in fast 
allen Warenhäusern, Kolonial- und Metallwarenhandlungenl 
New Yorks zum Verschnüren schwerer Paket-e benutzt wird, 
Das Handtuch jedoch trug verbla�t die Buchstaben YMCA; 
das ist die Ab!kürzung des „C_hri·stlichen Vereins junger 
Männer"·. Aber selbst diese Zeichen waren nur ei'n seHr. 
schwacher Anhaltspun'kt, denn in einer AohtmHlionenstadt 
wie New York gibt es zahfreiche ·YMCA-Zwe,igstellen mit 
Hunderten von Gästen. Das Handtuch konni!e auch am: 
einem weit entf.ernten YMCA-Hotel stammen. Obglerch es 
keine sichtbaren Wäschezei-chen trug, wurde es einer Prü:
funa durch ultraviolette Strahlen unterworfen, ein Verfahren 
das- von einem be'kannten Fachmann, zu dessen Speziali� 
täten die Identifizierung von Wäschezeichen gehörte, er
sonnen worden ist. langsam kamen unter den Strahl:en der 
Laboratoriumslampe kleine Ze'i'Chen zum Vorschein, die einer 
der Techniker schnell not.iert-e, um s'ie im Zentralun.ter•
suchungsamt in den dortigen Reg•istraturen mit den Tau
senden von bekannten Wäschezeichen zu vergl-eichen. 

,,Hoffen wir", sagte Inspektor D a v i s, ,,da;� die Er
kennungsdienstbeamt,en den roten Faden bald in der Hand 
haben." (Fortsetzung folgt) 

• 
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kann. Dies gilt insbesondere für Kreuzungen mit Straf,en
b_ahnv�rk�hr, ferner „für das Befahren der Schutzwege (das 
sind die in der Verlangerung der Gehwege gedachten oder 
durch �inien oder . in anderer Weise auf der Fahrbahn ge
k,ennze1chneten Teile der Fahrbahn, die für Fuf,gänger zum 
überqueren der Fahrbahn bestimmt sind). 

. An St.raf,enk-re�zungen oder -einmündungen, die mit 
einem Verkehrsschild „Stoppstraf,e" gekennzeichnet sind, 
haben die Lenker von Fahrzeugen anzuhalten. Die Fahrt 
darf erst dann fortgesetzt werden, wenn dies der Verkehr 
der Ou�rrich��ng, dem der Vorrang einzuräumen ist, zulä�t. 

. Bei Gefahrdun_g voh Menschen oder Nutztieren (z. B. 
R_mder, . Schafe, Huhner u. dgl.), nicht aber von anderen 
Tieren 1st das Fahrzeug ,anzuhalten. Was unter „Nutztiere" 
Zl;I venstehen

, 
ist, �ird im Gesetz nicht angegeben. Es ist

dieser Begrif. zweifellos weitgehendst auszulegen und fal
len da,runte: nur nicht jene Tiere, die Schädlinge des 
Menschen sind. 

Vor Schulen ist zur Zeit des Beginnes und des Schlus
ses des Unter,richtes, nicht auch zu anderen Zeiten, l'angsam 
zu fahren. 

Bezüglich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wi.rd 
im einzelnen angeordnet: 

1. Personenkraftfahrzeuge mit Anhänger, Kr.aftstell
wagen und Lastwagen mit oder ,ohne Anhänger dürfen, 
wenn sie luftbereift sind, a·uf,erhalb ,geschlossener Ort
schatten eine Geschwindigkeit von 70 km in der Stunde 
nicht überschreiten. 

2. Die nicht mit Luft,r,eifen ausgestatteten K,r,aftste·ll
wagen · und Lastkraftfahrzeuge (Anhänger) 'dürfen auf,e·r
halb g_eschlossener Ortschaften eine Geschwindigkeit von 
40 km in der Stunde nicht überschreiten. 

3. Kraftfahrzeuge aller Art dürfen innerhalb geschl-os
sener Ortschaften eine Geschwindigkeit von 40 km in der 
Stunde nicht überschreiten. 

4. Lastfahrzeuge, denen zufolge ihres Bauzustandes oder 
geminderter Verkehrssicherheit von der Behörde eine Ge
schwindigkeitseinschränkung vorgeschrieben wurde dürfen 
ohne Rücksicht darauf, ob sie innerhalb geschloss-e

1

ner Ort
schaiften oder -au�erhalb derselben fahren, in der Stunde 
eine Geschwindigkeit von 25 km nicht Clberschreiten. Diese 
genannten Fahrzeuge haben .auf Anordnung, die dem Be
sitzer schriftlich bekanntgegeben wird, in unverwischbarem 
Fa,rbansf.rich eine sig-nalrote Kreisfläche mit einem Durch
messeir von 30 cm und der weif,en Inschrift „25 km" zu 
erhalten. Diese Ziffern müssen ungefähr 20 cm hoch sein. 

5. Beim Schleppen eines nicht mit eigene•r Kraft be
wegten, ausschlief,lich auf eigenen Rädern laufenden K-raft
fahrzeu�es darf die höchstzulässige Fahrgeschwindigkeit 
von 25 km in der Stunde nicht überschritten werden. 

FRANZ BERNARDI Werkzeug-Maschinen u. Werkzeuge 
1nnsbruck, Hlg. Gelststraße 

A u fl ö s u n g n u s d e 111 D e z e m h er • Heft 194, 9 

HrindnoCriitseC 
Hätte Webb und Rand tatsächlich mit aller Kraft an dem Tau gezogen, 

als es riß, wie Webb behauptete, (Bild 3), dann wären die gerissenen Enden 
weit auseinander gelegen. Inspektor Steiner aber fand sie ganz nahe bei
sammen (Bild 2). Dies bewies, daß sie garnichl gezogen haben. Als Myra 
diese Behauptung hörte, legte sie ein volles Geständnis ab. Rand war in 
Myra verliebt gewesen, Myra aber liebte Webb, Rand wußte, daß Webb 
während seiner sportlichen Kariere verschiedene nicht ganz einwandfreie 
Kämpfe durchgeführt halle. Nun drohte Rand, die Polizei zu verständigen, 
falls Webb nicht die Stadt verlassen wOrde. Webb ging darauf ein und Myra 
tel so, als ob sich Ihre Zuneigung von Webb abwenden wOrde. Das Tau
ziehen halte nun Webb In seinen Plan eingerechnet. An dem Tag, wo er die 
Stadl verlassen sollte, näherte er sich Rand von rückwärts und schlug ihn 
mit einem Holzhammer nieder. Als die beiden Schritte hörten, legten sie in 
Elle alles zurecht um einen Unfall vorzutäuschen. 

Webb wurde zum Tod verurteilt und Myra zu lebenslänglicher Gefängnis
strafe. 

Eigentilmer und Verleger: [llustrierte Rundschau der Gendarroerie(Genrl.-
111'<.lor Lutscbinger und Dr. Gröger). - Herausgeber: Gend.-Bezlrksin
spektor Bochstöger,Gend.-Revierinspektor Bei er und Gend.-Bezlrksinspek
tor Herrmann. - l<'ür den Inhalt verautworllkb: Gend.-Oberleutnaut l{äs. 
- Alle Wien UI, Hauptstraße 68. - Druck: Gesellschafts-Buchdruckerei 

Brüder Bollinek, Wien J.11, Steingasse 26. 
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Ab Jänner dieses Jahres 
erscheinen in der Rubrik 
.Re c h t s-R ä t s e l" jeden 
2. Monat zwei Rechts
aufgaben, welche aufgelöst und eingesendet werden
können. Damit die Bearbeitung rasch vor sich gehen
kann, ist ·eine entsprechende Form und Kürze bei der
Ausarbeitung notwendig. Wir bitten nach Möglichkeit
bei der Abfassung die im nachstehenden aufgezeigte

A. stiehlt aus der versperrten Geldlade des dem
B. gehörenden Kaufmannsgeschäftes 550 S. Unmittelbar 
nachher betritt er die Straße und schenkt dem des 
Weges kommenden C. 225 S und dem später nach
folgenden D. gleichfalls 225 S, wobei er ihnen aus
drücklich erklärt: • Ich habe bei dem reichen Kaufmann

Fo�m einzuhalten. Die ge
schätzten Leser werden 
ersucht sich a n,..,d iesem 
Wettbewerb recht zahl

reich zu beteiligen. Von den eingesendeten Arbeiten 
werden die besten prämiiert. Und zwar kommen je
weils drei Prämien von S 50, 30 und '.,:;O zur Ver
teilung. Bei mehreren gleich richtigen Aufgaben ent
scheidet unter Ausschluß des Rechtsweges das Los. 

B. die Geldlade aufgebrochen und 550 S gestohlen,
damit ich das Geld den Armen schenken kann!"

Bezeichnen Sie unter Anführung der allgemeinen 
und besonderen Tatbestandsmerkmale jene Gesetzes
stellen, welchen die strafbaren Handlungen zu unter
stellen sind und begründen Sie dies kurz. 

d-usatbeitun9 Jieset �ul9abe 

A. hat das Verbrechen des Diebstahl1s in den Fällen der 
§§ 171, 173 und 174 1 lit. d begangen. 

Subjekt =0 A. (unmi,ttelbarer Täter); 
Objekt = 55Q S aus dem Ei,gentum des B.; 
Äu�ere Tathandlung= Aufbrechen der versperrten Geld

lade und Entnahme von 550 S; 
Schuldform = Böser Vorsatz. 

C. und D. haben das Verbrechen der D,iiebstahlsteilneh
mung 1i1n den Fäl!len der §§ 185 und 186 lit. a StG. begangen. 

Subjekt= C. und D. (Teilnehmer); 
Objekt= Je 225 S, wekhe gestohl'en und angenommen 

wurden; 

. Äu�ere T�thandlung = Ans+chbringen von j e 225 ge
sf:ohlenei:i, Schrllin'iJ, von �eichen sie wu�en, da� sie von 
einem Einbruchsdiebstahl herrührten· 

Schuldform = Böser Vorsatz. 

BeBonJetet LatbgstanJ 
§ 171 StG. 

Wer= A. (unmittelbarer Täter); 
um seines V,orteiles willen = es handelt sich dabei nicht 

um die W-egnahme eines Eigentums im wirtschafHichen 

S•inne. D'er Täter hat widerrechHich über ':1as E_igentum_ de_s B. 

im Rechtssinne verfügt. Selbst wenn A. -ein gro�eres Aqu1va

l . t . t Gold im Werte von 2000 S an Stelle de_s ge

s�2h'le�;� Geldes, hinterlegt 'hätte, würde Diebstahl vorliegen.

(OGH. 1. lli. 1949i, 2 Os 781/48); 
eine fremde bewegliche Sache = 550 S; 

aus dem Besitz·e eines anderen = des B.; 

-0hn� dessen Einwilligung -entzieht, begeht einen Diebstahl.

§ 173 StG.

Der Betrag, welcher gestohlen wurde, beträgt 550 S. 

§ 174 lit. d StG.

A. hat nach Aufbrechen der Ge!ldlade den darin be
findll-ichen Betrag von 550 S gestohlen . 

§ 185 StG. 

C. und D. haben sich der 1eil:neh�u�g a_m Dieb�tahle 
nach\ § 185 StG. schul,di·g gemacht,_ weil sie �1e gestohle�e 
Sache an sich brachten. Ansidhbnngen schl11•e�t auch die 
unentgel11,i,che Erwerbung ein. 

§ 186 StG. 
eD,ie Teilnehmung ist sowohl bei C. und D ... als Ver- · _ , 

brechen zu qual:ifizieren. Beide wu�ten, d�� die 225 S, 
wel,che jeder e1Nelt, von einem Einbruchsdiebstahl des A. 
herrührten. 

Redtts -d-u�9ahe ...Jl!t. 1 
A. beraubt den B. und entfernt sich von seinem

Opfer. Nun kommt dem A. der Gedanke, daß B. 

A. lauert dem B., von dem er weiß, daß er täglich
zu einer bestimmten Zeit die Straße von X-dorf nach 
Y-dorf passiere und einen größeren Geldbetrag bei 
sich hat, in der Absicht auf, ihn zu berauben.

Als A. des B. ansichtig wird, ruft er ihm zu: 
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die Anzeige erstatten werde. Der A. entschließt sich

nunmehr, den B. zu töten und vollbringt den Mord.

?Oas d.ie9-t uot? 

• Geld oder Leben?", dabei setzt er ihm die Pistole
an die Brust. Beim Durchsuchen der Kleidung stellt
sich heraus, daß B. die Brieftasche zu Hause ver
gessen hat.

Jöas d.ie9-t uot? 

Führend in Herren- u. Knabenbekleidung 
für GcsellsrJrnft, Straße und Sport 

THEODOR KRALKA 
LINZ 

Landstraße 11 Tel. 25 65 24 

/'. /' ·�,.,

1 

·,,, ,;:;r;:�
/4 /�" 

G eg en Vorweis des Dienst aus weises 
Sonder b eg üns ti gun g 

IHR UMZUGSSPEDITEUR 
mit modernste,,. Spet.i!Slfah1'ze1tgen 
bei gii11stigste1· Preiserst1.Uung 

Fasszieher-Compagnie, lnt. Spedition 
LINZ, Rechte Donaustraße 7 Tel. 21 9 47 I 4_8 

HOLZWEBROLLOS 
Selbst1 ollvorliiinge I Brettchenfalou.sien 

A. BERTHOLD TELEFON 85 

8 e l b s t 1· o l l e 1·- u.ud 11 o l e w lt t' e n. f a b 1· i k 

SCHWANEN STADT (Oberösterreich) 

LIK ORFABRIK

R. PF US TE R W I M M E R
S P I R I T U O S E N- U N D
FRUCHTSÄFTE ERZEUGUNG

T E E- UN D M A.T E-1 M PORT

LINZ- URFAHR 
HAUPTSTRASSE 63 TELEFON URFAHR 377

Way�� & f reyf ag ß. �. u. Meinung 
Gesellschaft m. b. H. 

Hoch-, Tief- und_ 

Eisenbetonbau 

ll H l, u H r E ft E D � n A u l n n D E -l � 

1111--
GOC 

K AU f ff A US 6 ES. M. B. ff. 

LINZ, LANDSTRASSE ·66 
bringt stets das Neueste in Herren-
Damen- und Kinderkonfektion, Wäsche 
Wirkware, Ma nufaktur und Sch uh e 

F i 1 1 a I e n: Attnang, Enns und Steyr 

JOSEF IDIR BREGENZ
Jlatt r a choa sse 2 

Schweizer Uhren 

T e l e f o " 84 8M 

Sclnnuckwaren und Optik 

Ge,·icl•tl'ich bee·idete,· 8'4chv et· stiiudige r 

Spezialgeschäft für 
Waagen und Gewichte 
mit angeschlossener 
Repa ratur - Werkstätte f RAUl YAll�VIU 

Linz a. d. Donau 

UNTERE DONAULÄNDE
16 

T e I e p h o n 2 18 04 

Generalvert retung für Oberöster reich der „Flor e nz-Waagen", der „Schember-G roßw aagen" für Gewerbe, Handel u. Land w irtschaft 
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Murn In u FAB R IK. EISEN
UN D METALLQIES S EREI 

GEBRUDER nuntn�rn 
LINZ;DONAU, EBELSBERG 

1 

SPARKASSE 
BRAUNAU a. lNN 

imter Haftung der Gemeinde 

Braitnait a. Inn 

Alle Geld- und Kreditgeschäfte 
Telefon 208 

RuOolf 6ftöttcn1nayr 
Großwäscherei und Plätterei 

LINZ/STEG 
LINZERSTRASSE 3 
TELE F ON U R FAHR 622 

ü b e r n i m m t alle Arten von 
Wäsche, Teppiche u. Vorhänge 

BEHÖRDL. 
KONZESS. 

ÜBE RNAHl\IE STELLEN: 

Bischofsträße 9 
Klammstraße 9 
Schubertstraße 29 

_fo.m Bindermichl (M.-May-Gang) 
Neue Heimat, Siemensstraße 29 
Wels, Ringstraße 38 

AUTO 
RETTUNG. HILFE, BERGUNG 

I� MAH & (�. 
TEL. U 45 4 30 

IV, PRINZ EUGENSTRASSE 30 

LAUFENDER DIENST 

GEGRÜNDET 1857 

·AUTO-GLAS
STELZL

WIEN VII, 
S EID E N GAS SE 29 
T E L. B 33 4 54, B 35 0 68 

SPLITTERFREIE SI CH ER HE I1' S GLÄSER 

FÜR SÄMTLICH E  TYPEN LAGERND 

IN WIEN speist man v o r z ü g I ich 
im Restaurant 

■ II 

GOSSER 
BIERKLINIK 

1, STEINDL GASSE 4 (nächst Graben) 

yemii.td.idr.e dl.d.t-10ienet 73ietstii.luud.n 
HANS STIEDL, Restaurateur 

TEXTILWARE N  

SCHÄRDING AM I NN 

Telefon B 315 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

GEGRÜNDET 1857 

{pctJ.ß/J.,.efl.Jllllll, 

r/2m11-- lt.JUi JYeiü,f..a.Jy-flife 

{J;fl-uehiJ.aJ� 
S. SPITZ

Jp.ilz-t/l-Ze1lfJ-11-LUe 

dfJ-il:zei'L-r.5/l-Ze.Jlij..lUJ.U. 

! ! !LINZ-URFAHR, BERNASCHEKPLAT Z 8 
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Grand fiotel l!)anhans, $emmertng (1040 m)

das m o d e rn s t aus g esta t t e t e  Haus mit Appartements, Privatbade
zimmern, Gesellschaftsräumen, Liegeterrassen und allen Bequemlichkeiten 

Fünfuhrtee, Bar, Ho telkino, Turn- u. Sportplätze, Großgaragen, mit 

�f,p.ensttanJbaJ (einzigartig in Osterreich) und

Xutanstaft 

T�gesp ension, Wo c hen end- u nd A ufen t ha l ts-Arr an g e ments 

d-1imef.Jwi9-e1t Jutdt- Jas r:Jsteueidz.isdie VetkelushütoJ 1öien 1J <:f,tiehidisltaße 7

Telephon B 27 500, oder Semmering, Ho tel Panhans, Telephon 3 oder 66 

Zünd�aren- und chemische Fabriken 
Aktiengesellschaft Linz_ 

Er z e u g n i s s e: 

Zündhölzer aller Art 
Solo-Pasta, Schuhcreme 

Walfisch-Gummitran-Ledersalbe 

Tip-Top-F ußbodenpasta 
Solo-Wagenfett 

Solo-Honigfliegenfänger 

Solo-Christbaumkerzen 

Chem.-techn. Produkte 

Für den Haushalt und die Industrie 

W e r k e: 

LINZ a. d. DONAU DEUTSCHLANDSBERG 

Ve rka u f s bü r o: 

WIEN I, Hohenslaufengasse 6 

Soeben ist erschienen; 

l\lanzsche Ausfl'abe der österreichischen Gesetze 
Große Ausgabe, Band XXXI: 

Das österreichische 

POLIZEIRECHT 
Mit einschlägigen Vorschriften uni! erläuternden BemerknngeB, 

sowie einem Sarhverzeirhnis 

I. Teil
Polizeibehörden 

und Bundessicherheitsorgane 
Herausgegebcn.)von 

Ministerialsekretfu· Olwrmngistratsrnt 

Dr. Willibald Liehr Dr. Albert Markovics 
llundesministerium für Inneres Bundeskanzleramt 

80, XXX, 530 Seiten, Preis: Ganzleinen geb. S 54.

Der soeben erschienene I. 'l'eil des Polizeirecbtes füßt den 
einschlägigen Rechtsstoff nach über zwei Jahrzehnten _zum 
ersten Male wieder in einer Ansgn.be znsamrrero. Tn d1eser 
Zeit lutt. sirb nicht nur eine weitgehende Änderung in 
der Orgnnlsatlon des Sicherheitswesens, sondern aurh 
einP teilweise Neugestaltung des materiellen Polizei
rechtes ergehen. Dn vorliegende T. TPil behnndelt die Or
ganlsatton und den Wirkungskreis der Pollzeibehörde_n 
und der Bundessicherheitsorgane,· enthält aber auch die 
einschlägigen dienstrechtlirhen 8Pstiwmungen (Dienstprag
matik usw.) und das Amtshaftungsgesetz samt Durchführungs
verordnung. Die vollständige Sammlung der derzeit in Gel
tung stehenden Vorschriften des Polizeirechtes ist daher ein 

unentbehrlicher Arbeits- und Nachsr.hlagebehelf. 
Zu b ezi e h e n  

d u r c h  jede B u chh a n dlu n g  o d e r  beim Ve rlage 

MANZ, WIEN I, K O H L MARK T l 6 
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